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Gesetzentwurf 
der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Dr. Thomas Beyer, Hans- 
Ulrich Pfaffmann, Helga Schmitt-Bussinger, Franz Schindler, Horst 
Arnold, Inge Aures, Harald Güller, Volkmar Halbleib, Annette Karl, 
Natascha Kohnen, Franz Maget, Reinhold Perlak, Florian Ritter, Bern-
hard Roos, Harald Schneider, Christa Steiger, Angelika Weikert und 
Fraktion (SPD) 

zur Durchsetzung eines Mindestlohns in Bayern und zur Gewährleistung 
von Tariftreue und Mindestlohn bei öffentlichen Auftragsvergaben in 
Bayern 

A)  Problem 

1. Die Anzahl der Personen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen (be-
fristete und geringfügige Beschäftigung, Teilzeitarbeit bis zu 20 Wo-
chenstunden, Leiharbeit) steigt seit Jahren bundesweit an. Nach Mittei-
lungen des Statistischen Bundesamts waren 1999 19,7 Prozent aller Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland in atypischen Be-
schäftigungsformen beschäftigt. Bis 2010 stieg ihre Zahl um rund 2 Mil-
lionen Personen auf 7,84 Mio. an (2009: 7,6 Mio.). Der Anteil hat sich 
insoweit im Jahre 2010 auf rund 25,4 Prozent aller abhängig Beschäftig-
ten erhöht. Ausweislich der Angaben der Bundesagentur für Arbeit er-
hielten 2010 ca. 23 Prozent der in Vollzeit beschäftigten Erwerbstätigen 
weniger als 2/3 des Median-Brutto-Lohns. 

Der Gesetzgeber ist gefordert, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für 
gute und sichere Arbeit für die Beschäftigten zu schaffen. Eine sinnvolle 
Regulierung in diesem Bereich ist ein zentraler Beitrag für eine neue 
Ordnung für Arbeit, die Armutslöhne zurückdrängt. 

Um sicherzustellen, dass über eine Vollzeitbeschäftigung ein existenzsi-
cherndes und eine angemessene Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
ermöglichendes Arbeitseinkommen erzielt werden kann, brauchen wir 
einen Rechtsanspruch auf eine Mindestvergütung. Mit einem flächende-
ckenden gesetzlichen Mindestlohn kann aktiv dazu beigetragen werden, 
dass die Würde der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geachtet und 
Armut bekämpft wird. Ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn ist 
zudem ein wichtiger Beitrag, Teilzeitbeschäftigte und Frauen vor Nied-
riglöhnen zu schützen. Ohne einen flächendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn wird sich der Niedriglohnsektor weiter ausweiten mit der Folge, 
dass immer weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von ihrer Ar-
beit leben können, sich die Einkommensverteilung deutlich weiter ver-
schiebt und auch in Zukunft eine hohe Zahl an Menschen auf ergänzende 
Sozialleistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II angewiesen sind 
mit der Folge, dass auch die soziale Absicherung der Beschäftigten im 
Alter nicht mehr oder nicht ausreichend gewährleistet ist. 

Auf Bundesebene sind verschiedene Anläufe zur Einführung eines ge-
setzlichen Mindestlohns an den Mehrheitsverhältnissen in den gesetzge-
benden Körperschaften bisher gescheitert. Auch wenn die CDU seit ih-
rem Leipziger Parteitag 2011 für die Einführung einer allgemein verbind-
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lichen Lohnuntergrenze eintritt, kurzfristig ist mit einer bundesgesetzli-
chen Regelung nicht zu rechnen. 

Der Freistaat Bayern, die Gemeinden und die Gemeindeverbände in 
Bayern, müssen daher eigene Handlungsspielräume nutzen, um dem 
Problem von Niedriglöhnen zu begegnen. 

2. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat mit Urteil vom 3. April 2008 
(Rs. C-346-06. Dirk Rüffert ./. Land Niedersachsen) entschieden, dass 
die Regelung des Niedersächsischen Landesvergabegesetzes, die Verga-
be eines öffentlichen Auftrags von der Verpflichtung abhängig zu ma-
chen, das am Ausführungsort tarifvertraglich vorgesehene Entgelt zu 
zahlen (Tariftreueerklärung), unzulässig ist. Der EuGH sah darin einen 
Verstoß gegen die Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitneh-
mern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (Entsenderichtli-
nie) und einen nicht zu rechtfertigenden Eingriff in die Dienstleistungs-
freiheit (Art. 56 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV)). 

Die vergaberechtliche Regelung im Bayerischen Bauaufträge-Vergabe-
gesetz vom 28. Juni 2000 (BayBauVG) entsprach der vom EuGH bean-
standeten Regelung im Niedersächsischen Landesvergabegesetz. Da es 
sich hierbei um die Kernaussage des Gesetzes handelte und es keine wei-
teren Regelungen traf, hatte das Gesetz keinen Regelungsgehalt mehr 
und wurde zum 1. Januar 2010 aufgehoben. Ein neues, europarechtskon-
formes Bayerisches (Bauaufträge-)Vergabegesetz gibt es bislang nicht. 

Die Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Thüringen haben bereits eine europarechtskonforme 
Novellierung ihrer Vergabegesetze vorgenommen. 

Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat einen Entwurf für ein 
Tariftreuegesetz für Baden-Württemberg vorgelegt („Tariftreuegesetz für 
Baden-Württemberg (Landestariftreuegesetz – LTTG)“ vom 18. April 
2012), ebenso die Koalitionsfraktionen in Sachsen-Anhalt (Gesetzent-
wurf der Fraktionen CDU und SPD „Entwurf eines Gesetzes zur Verab-
schiedung eines Vergabegesetzes und Aufhebung von Teilen des Mit-
telstandsförderungsgesetzes (Landesvergabegesetz – LVG LSA)“ vom 
8. Dezember 2012 (Drs. 6/644)). Die Koalition in Schleswig-Holstein 
aus SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SSW hat einen Gesetzent-
wurf für ein Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein („Ent-
wurf eines Gesetzes über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
(Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein – TTG)“ vom 12. 
September 2012 (Drs. 18/187)) eingebracht. 

In Sachsen haben die Fraktion DIE LINKE und die SPD-Fraktion einen 
„Gesetzentwurf zur Neufassung des Vergaberechts im Freistaat Sachsen 
und zur Änderung weiterer Vorschriften“ (Drs. 5/9013 vom 2. Mai 2012) 
vorgelegt und die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Gesetz-
entwurf „Gesetz über die Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Auf-
träge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergG)“ 
vom 27. April 2012 (Drs. 5/9002). In Hessen liegen ebenfalls Gesetzent-
würfe der Oppositionsfraktionen vor, so der Gesetzentwurf der Fraktion 
DIE LINKE „Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über die 
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Vergabe öffentlicher Aufträge“ vom 20. November 2012 (Drs. 18/6523) 
und der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion „Gesetz zur Förderung und 
Stärkung kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen sowie der Freien 
Berufe und zur Vergabe öffentlicher Aufträge (Hessisches Mittelstands-
förderungs- und Vergabegesetz)“ vom 24. November 2010 (Drs. 
18/3211). 

Für eine europarechtskonforme Ausgestaltung knüpfen die bereits in 
Kraft getretenen Vergabegesetze in Berlin, Brandenburg, Bremen, Ham-
burg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen (bisher nur für die 
Baubranche!), Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thü-
ringen bzw. die Gesetzentwürfe, die in Baden-Württemberg, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein, Sachsen und Hessen vorliegen, an das Ar-
beitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) an. Die Gesetze bzw. Gesetzent-
würfe normieren, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen verge-
ben werden dürfen, die sich verpflichten, ihren Beschäftigten mindestens 
die branchenspezifischen Mindestlöhne zu zahlen. Durch den Verweis 
auf das AEntG wurde auf den gegenüber dem Niedersächsischen Lan-
desvergabegesetz geltend gemachten Einwand des EuGH der bloß selek-
tiven Geltung für öffentliche Auftragsvergaben reagiert. Danach hätte 
das Landesvergabegesetz Niedersachsen die Einhaltung des örtlichen Ta-
rifs nur dann vorschreiben dürfen, wenn dieser durch eine Allgemeinver-
bindlicherklärung für alle gegolten hätte. 

In den Vergabegesetzen der meisten Bundesländer mit vergaberechtli-
cher Tariftreueregelung wird für den Verkehrssektor auch eine umfas-
sende Tariftreueerklärung verlangt, die sich in der Regel auf den jeweils 
repräsentativen Tarifvertrag bezieht. Diese Möglichkeit ergibt sich aus 
der im AEUV (Art. 58 Abs. 1) festgelegten europarechtlichen Sonder-
stellung des Verkehrssektors, für den das „Rüffert-Urteil“ des EuGH 
nicht gilt. 

Die Vergabegesetze der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern (nur für Aufträge des Landes!), Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und Saarland und die in Baden-Württemberg, Hessen 
und Sachsen-Anhalt (in beiden Ländern jeweils nur die Gesetzentwürfe 
der Fraktion DIE LINKE!), Schleswig-Holstein und Sachsen jeweils vor-
liegenden Gesetzentwürfe beinhalten zusätzlich noch eine vergabespezi-
fische Mindestlohnregelung, die zwischen 8,62 Euro und 8,88 Euro pro 
Arbeitsstunde, ganz überwiegend bei 8,50 Euro pro Arbeitsstunde, liegt. 
In Hamburg ist die Einführung eines vergabespezifischen Mindestlohns 
im Hamburgischen Vergabegesetz geplant. 

Bayern ist im Hinblick auf ein (modernes) Vergabegesetz mit Tariftreue- 
und Mindestlohnregelung neben Hessen das Schlusslicht unter den 
16 Bundesländern. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen 
sind wenigstens Landesgesetze mit Tariftreueregelungen für Branchen 
mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen nach dem AEntG, wenn auch 
nicht mit einer Mindestlohnregelung, in Kraft. In Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein wird dies im Hinblick auf die neuen Regierungskoa-
litionen nur noch eine Frage der Zeit sein. 
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B)  Lösung 

Der bayerische Gesetzgeber beschließt ein „Gesetz zur Durchsetzung eines 
Mindestlohns in Bayern (Bayerisches Mindestlohngesetz – BayMinLohnG)“ 
und ein „Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestlohn bei 
öffentlichen Auftragsvergaben in Bayern (Bayerisches Vergabegesetz – Bay-
VergG)“. Durch das Bayerische Mindestlohngesetz (BayMinLohnG) werden 
die Verpflichtung des Freistaats, der Gemeinden und Gemeindeverbände zur 
Zahlung eines Mindestlohns an die bei ihnen beschäftigten Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer festgelegt sowie Regelungen zur Festsetzung des 
Mindestlohns geschaffen, durch das Bayerische Vergabegesetz (BayVergG) 
werden Regelungen zur Auftragsvergabe des Freistaats, der Gemeinden und 
der Gemeindeverbände und über die bei der öffentlichen Auftragsvergabe zu 
beachtenden Grundsätze getroffen.  

Diese sind: 
─ Verpflichtung des Unternehmens zur Abgabe einer Tariftreueerklärung 

für Branchen mit allgemeinverbindlichem Tarifvertrag nach dem Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz, 

─ Verpflichtung des Unternehmens zur Abgabe einer umfassenden Tarif-
treueerklärung wenn Verkehrssektor, 

─ Verpflichtung des Unternehmens zur Abgabe einer Erklärung, den Min-
destlohn von 8,50 Euro pro Stunde zu zahlen. 

 
C)  Alternativen 

Keine.  
Insbesondere ist, was den Mindestlohn betrifft, ein Mindestlohngesetz, das 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Deutschland verpflichtet, den bei ihnen 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens den auf der 
Grundlage eines Mindestlohngesetzes festgesetzten Mindestlohn zu zahlen, 
bislang nicht in Sicht. 
 
D)  Kosten 

1. Staat und Kommunen: 

Auswirkungen auf die Angebotspreise sind nur dann zu erwarten, wenn 
die Bieter die Kostenvorteile auf Grund niedrigerer Löhne oder sehr 
günstiger Beschaffungspreise bisher tatsächlich in ihren Angebotspreisen 
weitergegeben haben und nicht zur Erhöhung ihrer Gewinnspanne oder 
zum Ausgleich bei anderen Kostenfaktoren genutzt haben. 

2. Wirtschaft und Bürger: 

Kostenauswirkungen auf Privathaushalte sind allenfalls zu erwarten, 
wenn Staat und Kommunen eine eventuelle Verteuerung der Angebots-
preise wiederum an ihre Endverbraucher weitergeben. Andererseits wer-
den die Regelungen zu einer Erhöhung der Einkommen bei Privathaus-
halten führen. 

Die Wirtschaftsunternehmen, die aufgrund des Bayerischen Vergabege-
setzes höhere Arbeitsentgelte für die Dauer des öffentlichen Auftrags 
zahlen müssen, können dies in ihren Kalkulationen berücksichtigen. 
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Gesetzentwurf 
zur Durchsetzung eines Mindestlohns in Bayern und zur 
Gewährleistung von Tariftreue und Mindestlohn bei 
öffentlichen Auftragsvergaben in Bayern 
 

§ 1 

Gesetz zur Durchsetzung eines Mindestlohns in Bayern 
(Bayerisches Mindestlohngesetz – BayMinLohnG) 

Art. 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist in Umsetzung des Art. 168 
Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 und des Art. 169 Abs. 1 der Bayeri-
schen Verfassung die Festlegung und Durchsetzung eines 
Mindestlohns für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nach Maßgabe der nachfolgenden Vorschriften. 

 

Art. 2 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(1) Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer im Sinn dieses Ge-
setzes ist, wer sich durch einen privatrechtlichen Vertrag 
verpflichtet hat, in sozialversicherungspflichtiger Form 
oder als geringfügig Beschäftigte oder Beschäftigter gegen 
Entgelt Dienste zu leisten, die in unselbständiger Arbeit im 
Inland zu erbringen sind. 

(2) Als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer gelten nicht 
Auszubildende, Umschülerinnen und Umschüler nach dem 
Berufsbildungsgesetz, Personen, die in Verfolgung ihres 
Ausbildungsziels eine praktische Tätigkeit nachweisen 
müssen, und Personen in einem arbeitnehmerähnlichen 
Verhältnis nach § 138 Abs. 1 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch. 

 

Art. 3 
Mindestlohn für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 
Freistaates Bayern, der Gemeinden und Gemeindeverbände, 

öffentlicher Unternehmen und Einrichtungen und der Zu-
wendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger 

(1) Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Freistaa-
tes Bayern, der Gemeinden und der Gemeindeverbände 
wird der in Art. 7 bestimmte Mindestlohn durch das tarifli-
che Arbeitsentgelt im öffentlichen Dienst gesichert. 

(2) 1Der Freistaat Bayern, die Gemeinden und die Gemein-
deverbände stellen im Rahmen ihrer rechtlichen Zuständig-
keiten und Befugnisse sicher, dass andere juristische Perso-
nen des öffentlichen und des privaten Rechts und Perso-

nengesellschaften ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern mindestens den Mindestlohn nach Art. 7 zahlen, 
sofern der Freistaat Bayern, die Gemeinden oder die Ge-
meindeverbände diese einzeln oder gemeinsam durch Be-
teiligung oder auf sonstige Weise überwiegend finanzieren 
oder über ihre Leitung die Aufsicht ausüben oder mehr als 
die Hälfte der Mitglieder eines ihrer zur Geschäftsführung 
oder zur Aufsicht berufenen Organe bestimmt haben. 
2Satz 1 gilt auch für juristische Personen des öffentlichen 
Rechts im Freistaat Bayern, die sich durch Gebühren oder 
Beiträge finanzieren. 

(3) 1Der Freistaat Bayern gewährt Zuwendungen nach 
Art. 23 der Bayerischen Haushaltsordnung nur, wenn die 
Empfängerinnen und Empfänger ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern mindestens den Mindestlohn nach 
Art. 7 zahlen. 2Satz 1 gilt entsprechend für die Gewährung 
sonstiger staatlicher oder aus staatlichen Mitteln gewährten 
direkten oder indirekten Vorteile jeder Art, soweit es sich 
nicht um Sachleistungen oder Leistungen handelt, auf die 
die Empfängerin oder der Empfänger einen dem Grund und 
der Höhe nach unmittelbar durch Rechtsvorschriften be-
gründeten Anspruch hat. 3Die bewilligende Stelle ist befugt, 
die Zuwendungsempfängerin oder den Zuwendungsemp-
fänger zu verpflichten, bei Dienst- oder Werkverträgen, die 
im Zusammenhang mit der Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks abgeschlossen werden, den Mindestlohn nach Art. 7 
zu zahlen. 

(4) Abs. 3 gilt entsprechend, wenn Einrichtungen nach 
Abs. 2 Zuwendungen oder andere Vorteile gewähren. 

(5) Abs. 3 und 4 finden bei der Förderung aus Mitteln der 
Ausgleichsabgabe nach § 77 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch keine Anwendung. 

 

Art. 4 
Mindestlohn bei Entgeltvereinbarungen im Sozialrecht 

Der Freistaat Bayern, die Gemeinden und die Gemeinde-
verbände vereinbaren in Leistungserbringungs- und Ver-
sorgungsverträgen nach den Büchern des Sozialgesetzbuchs 
die Zahlung eines Mindestlohns nach Art. 7 an die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Leistungserbringers, 
soweit dies bundesgesetzlich nicht ausgeschlossen ist. 

 

Art. 5 
Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

Die Durchsetzung des Mindestlohns nach Art. 7 im Bereich 
der Vergabe öffentlicher Aufträge im Sinn des § 99 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen regelt das 
Bayerische Vergabegesetz. 
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Art. 6 
Mindestlohnkommission 

1Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen bestellt für die Dauer von fünf Jahren für 
die Empfehlung nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 2 eine 
Mindestlohnkommission. 2Die Mindestlohnkommission be-
steht aus einem vorsitzenden Mitglied und je zwei Mitglie-
dern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
3Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen bestellt das vorsitzende Mitglied im Be-
nehmen mit den Spitzenorganisationen. 4Die vier weiteren 
Mitglieder werden auf Vorschlag der Spitzenorganisationen 
aus den Kreisen der Spitzenorganisationen vom Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frau-
en bestellt. 5Die Mindestlohnkommission entscheidet mit 
einfacher Mehrheit ihrer Mitglieder. 6Sie kann sich eine 
Geschäftsordnung geben. 
 

Art. 7 
Höhe des Mindestlohns 

(1) Der Mindestlohn beträgt erstmals zum 1. September 
2013 8,50 Euro (brutto) je Zeitstunde, so lange das Staats-
ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen keinen höheren Mindestlohn nach Abs. 2 Satz 1 
Halbsatz 1 festlegt. 

(2) 1Das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen überprüft die Höhe des Mindestlohns in 
jedem zweiten Jahr, jeweils zum 30. September und wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung den nach Abs. 1 fest-
gelegten Mindestlohn zu erhöhen; die Mindestlohnkommis-
sion nach Art. 6 Satz 1 legt dem Staatsministerium für Ar-
beit und Sozialordnung, Familie und Frauen hierzu eine 
Empfehlung vor. 2Die Erhöhung soll sich an der Lohn- und 
Einkommensentwicklung sowie an der Preissteigerung 
orientieren und dem Ziel dienen, einer vollzeitbeschäftigten 
alleinstehenden Person den Lebensunterhalt durch Ar-
beitseinkommen zu sichern. 
 

§ 2 
Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindest-
lohn bei öffentlichen Auftragsvergaben in Bayern  
(Bayerisches Vergabegesetz – BayVergG) 

Art. 1 
Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für öffentliche Aufträge gemäß § 99 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen von öffentli-
chen Auftraggebern im Sinn des § 98 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen im Freistaat Bayern, unab-
hängig von den Schwellenwerten gemäß § 100 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 

Art. 2 
Vergabegrundsätze 

Öffentliche Aufträge dürfen nur an fachkundige, leistungs-
fähige, zuverlässige und gesetzestreue Unternehmen verge-
ben werden. 

Art. 3 
Tariftreue und Mindestentlohnung; Nachunternehmer 

(1) 1Öffentliche Aufträge für Leistungen, deren Erbringung 
dem Geltungsbereich des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
unterfallen, dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, 
die sich bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, 
ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Aus-
führung dieser Leistungen mindestens diejenigen Arbeits-
bedingungen einschließlich des Entgelts zu gewähren, die 
der nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz einzuhaltende 
Tarifvertrag vorgibt. 2Satz 1 gilt entsprechend für andere 
gesetzliche Bestimmungen über Mindestentgelte. 

(2) 1Bei der Vergabe von Leistungen über öffentliche Per-
sonennahverkehrsdienste müssen die bietenden Unterneh-
men erklären, dass sie ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bei der Ausführung dieser Leistungen mindestens 
nach den hierfür jeweils geltenden Entgelttarifen entlohnen. 
2Der Auftraggeber bestimmt in der Bekanntmachung der 
Ausschreibung und in den Vergabeunterlagen den oder die 
einschlägigen Tarifverträge nach Satz 1 nach billigem Er-
messen. 3Außerdem sind insbesondere die Regelungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öffentli-
che Personenverkehrsdienste auf Schiene und Straße und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und 
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 vom 3. Dezem-
ber 2007, S. 1) zu beachten. 

(3) 1Unbeschadet etwaiger weitergehender Anforderungen 
nach den Abs. 1 und 2 werden Aufträge an Unternehmen 
mit Sitz im Inland nur vergeben, wenn diese sich bei der 
Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leis-
tung mindestens ein Stundenentgelt nach Art. 7 des Bayeri-
schen Mindestlohngesetzes zu bezahlen. 2Satz 1 gilt auch 
für die Vergabe von Aufträgen an Unternehmen mit Sitz im 
Ausland. 

(4) 1Bei der Vergabe länderübergreifender Leistungen ist 
von der Vergabestelle vor Beginn des Vergabeverfahrens 
eine Einigung mit den beteiligten weiteren Vergabestellen 
anderer Länder über die Anforderungen nach den Abs. 2 
und 3 anzustreben. 2Von den Abs. 2 und 3 kann abgewi-
chen werden, wenn eine Einigung nach Satz 1 nicht zustan-
de kommt. 

(5) 1Wird bei einer Auftragsvergabe eine Erklärung nach 
den Abs. 1 bis 3 gefordert, so muss der Anbieter sich je-
weils auch dazu verpflichten, dass er von einem von ihm 
beauftragten Nachunternehmer oder von einem von ihm 
oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleiher ver-
langt, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern min-
destens die Arbeitsbedingungen zu gewähren, die der Bieter 
selbst einzuhalten verspricht. 2Diese Verpflichtung erstreckt 
sich auf alle an der Auftragserfüllung beteiligten Unter-
nehmen. 3Der jeweils einen Auftrag weiter Vergebende hat 
die jeweilige schriftliche Übertragung der Verpflichtung 
und ihre Einhaltung durch die jeweils beteiligten Nachun-
ternehmer oder Verleiher sicherzustellen und dem öffentli-
chen Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen. 4Bei Be-
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schaffungen bis zu einem Auftragswert von 500 Euro kann 
auf die Erklärungen nach den Abs. 1 und 3 verzichtet wer-
den. 

(6) 1Für die Auftragsausführung können bei allen Aufträgen 
zusätzliche Anforderungen an Unternehmer gestellt wer-
den, die insbesondere soziale, umweltbezogene oder inno-
vative Aspekte betreffen, wenn sie im sachlichen Zusam-
menhang mit dem konkreten Auftragsgegenstand stehen 
und sich aus der Leistungsbeschreibung ergeben. 2Insbe-
sondere kann bei personalintensiven Aufträgen, bei denen 
die Qualität der Leistungserbringung und die Qualifikation 
des Personals entscheidend sind, eine angemessene Bezah-
lung des einzusetzenden Personals, die sich an den örtlichen 
Tarifen orientieren soll, verlangt werden. 

 

Art. 4 
Wertung unangemessen niedriger Angebote 

1Bei begründeten Zweifeln an der Angemessenheit des 
Angebots kann der Auftraggeber sich dazu von dem Unter-
nehmen die Kalkulationsunterlagen vorlegen lassen. 2Be-
gründete Zweifel im Sinn von Satz 1 können insbesondere 
dann vorliegen, wenn der angebotene Preis mindestens 
10 v.H. unter dem nächsthöheren Angebot oder dem 
Schätzpreis der Vergabestelle liegt. 3Kommt der Unterneh-
mer innerhalb der von der Vergabestelle festgelegten Frist 
dieser Vorlagepflicht nicht nach, so ist er von dem weiteren 
Verfahren ausgeschlossen. 

 

Art. 5 
Nachweise 

(1) 1Der Auftraggeber kann von dem Bieter, der den Zu-
schlag erhalten soll, für den Fall, dass dieser keine gültige 
Bescheinigung aus dem Unternehmer- und Lieferantenver-
zeichnis oder dem Präqualifikationsverzeichnis vorlegt, 
durch Unterlagen, die nicht älter als sechs Monate sein 
dürfen, den Nachweis der vollständigen Entrichtung von 
Beiträgen fordern. 2Die Unterlagen müssen ausgestellt sein 
von dem zuständigen in- oder ausländischen Sozialversi-
cherungsträger, der zuständigen in- oder ausländischen 
Sozialkasse, soweit der Betrieb des Unternehmers Bauauf-
träge im Sinn des § 99 Abs. 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen ausführt und von dem Geltungsbe-
reich eines Tarifvertrags über eine gemeinsame Einrichtung 
der Tarifvertragsparteien erfasst wird. 3Die Angaben zu 
Satz 1 können durch eine Bescheinigung des ausländischen 
Staates nachgewiesen werden. 4Bei fremdsprachigen Be-
scheinigungen ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
beizufügen. 

(2) Soll die Ausführung eines Teils des Auftrags einem 
Nachunternehmer übertragen werden, so kann der Auftrag-
geber bei der Auftragserteilung auch die auf den Nachun-
ternehmer lautenden Nachweise gemäß Abs. 1 fordern. 

 

Art. 6 
Kontrolle 

(1) 1Die Auftraggeber führen stichprobenartig Kontrollen 
durch, um die Einhaltung der in Art. 3 Abs. 1 bis 3 und 5 
vorgesehenen Auflagen und Pflichten zu überprüfen. 2Die 
Auftraggeber richten dazu Kontrollgruppen ein. 3Die kon-
trollierenden Personen dürfen zu Kontrollzwecken Einblick 
in die Entgeltabrechnungen der ausführenden Unterneh-
men, in die Unterlagen über die Abführung von Steuern 
und Beiträgen an in- und ausländische Sozialversicherungs-
träger, in die Unterlagen über die Abführung von Beiträgen 
an in- und ausländische Sozialkassen des Baugewerbes und 
in die zwischen den ausführenden Unternehmen abge-
schlossenen Verträge nehmen. 4Die ausführenden Unter-
nehmen haben ihre Beschäftigten auf die Möglichkeit sol-
cher Kontrollen hinzuweisen und ihre schriftliche Zustim-
mung einzuholen. 

(2) Die ausführenden Unternehmen haben vollständige und 
prüffähige Unterlagen zur Prüfung nach Abs. 1 bereitzuhal-
ten und auf Verlangen dem Auftraggeber vorzulegen. 

 

Art. 7 
Sanktionen 

(1) 1Um die Einhaltung der aus Art. 3 Abs. 1 bis 3 und 5 
resultierenden Verpflichtungen des Unternehmers zu si-
chern, ist zwischen dem Auftraggeber und dem Unterneh-
mer für jeden schuldhaften Verstoß regelmäßig eine Ver-
tragsstrafe in Höhe von 1 v.H., bei mehreren Verstößen 
zusammen bis zu 5 v.H. der Auftragssumme zu vereinba-
ren. 2Der Unternehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe 
nach Satz 1 auch für den Fall zu verpflichten, dass der Ver-
stoß durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer 
oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer nach 
Art. 3 Abs. 5 begangen wird. 

(2) Die Auftraggeber haben mit dem Unternehmer zu ver-
einbaren, dass die schuldhafte Nichterfüllung der aus Art. 3 
Abs. 1 bis 3 und 5 resultierenden Anforderungen durch das 
Unternehmen oder seine Nachunternehmer den Auftragge-
ber zur fristlosen Kündigung berechtigt. 

(3) Von der Teilnahme an einem Wettbewerb um einen 
öffentlichen Auftrag sowie als Nachunternehmer nach 
Art. 3 Abs. 5 sollen alle Unternehmen bis zu einer Dauer 
von drei Jahren ausgeschlossen werden, die gegen die in 
Art. 3 Abs. 1 bis 3 und 5 geregelten Pflichten und Auflagen 
verstoßen. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2014 in Kraft. 

(2) Abweichend von Abs. 1 treten § 1 und § 2 Art. 3 Abs. 3 
am 1. September 2013 in Kraft. 
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Begründung: 

Zu § 1: Gesetz zur Durchsetzung eines Mindestlohns in Bay-
ern (Bayerisches Mindestlohngesetz – BayMinLohnG) 

Allgemeines: 

1. Zweck der Einführung eines landesgesetzlich geregelten Min-
destlohns ist der Schutz des arbeitenden Menschen. Das Bay-
erische Mindestlohngesetz soll dazu beitragen, eine gesell-
schaftliche Ordnung zu erreichen, in der soziale Gerechtigkeit 
gepflegt wird und wirtschaftlich Schwache vor Ausbeutung 
geschützt werden. 

2. Die wirtschaftliche Realität in unserem Gemeinwesen lässt 
mittlerweile verstärkt Entwicklungen erkennen, die diesem 
Anspruch nicht mehr gerecht werden. Der Niedriglohnsektor 
in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark gewach-
sen. Immer häufiger arbeiten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zu Löhnen, die nicht zu einem existenzsichernden 
Einkommen reichen. 

Fast sechs Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
Deutschland beziehen Löhne, die unterhalb des von den Ge-
werkschaften geforderten Mindestlohns von 8,50 Euro pro 
Stunde liegen. 

Oft wird vertreten, Niedriglöhne seien in erster Linie ein Pro-
blem von nichtqualifizierten Arbeitskräften. Dies verkennt, 
dass der Anspruch auf einen existenzsichernden Lohn sich 
aus der Würde des Menschen ableitet und dieser Mindest-
standard deshalb für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer zu gelten hat. Die Situationsbeschreibung verfehlt aber 
auch die Realität. Etwa 80 Prozent der Bezieherinnen und 
Bezieher von Niedriglöhnen sind formal qualifiziert, verfügen 
also über eine Berufsausbildung oder eine vergleichbare Qua-
lifikation. Mittlerweile sind auch Akademikerinnen und Aka-
demiker von dem Problem des Niedriglohns betroffen. Es 
handelt sich also nicht um ein Problem einzelner gesellschaft-
licher Gruppen, dem eventuell noch durch gezielte Einzel-
maßnahmen begegnet werden könnte, sondern um eine sich 
ausweitende und mittlerweile in allen Teilen der Erwerbsge-
sellschaft vorkommende Fehlentwicklung. 

Für eine Vielzahl dieser Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer gilt, dass sie ergänzende Leistungen der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB II) beziehen, sog. Aufstockerinnen und Aufstocker 
sind, also trotz Vollerwerbstätigkeit auf staatliche Leistungen 
angewiesen sind. 

Trotz Vollerwerbstätigkeit zum „Amt“ gehen und staatliche 
Leistungen beziehen zu müssen, ist nicht nur für den einzel-
nen Arbeitnehmer und die einzelne Arbeitnehmerin entwür-
digend, es bedeutet im Ergebnis auch, dass der Wettbewerbs-
vorteil, den sich Arbeitgeber durch die Zahlung von Niedrig-
löhnen verschaffen, mit öffentlichem Geld gefördert wird. 
Niedriglöhne sind also nicht nur ein soziales Problem und ein 
gesellschaftlicher Missstand, sondern belasten darüber hinaus 
die öffentlichen Kassen unmittelbar. Jährlich werden Milliar-
denbeträge für Leistungen nach dem SGB II als ergänzende 
Leistungen an erwerbstätige Menschen gezahlt. 

Eine Ausweitung von Niedriglöhnen schmälert die Beitrags-
basis der Sozialversicherungssysteme. Die flächendeckende 
Durchsetzung von Mindestlöhnen wird die Sozialversiche-
rungssysteme in Deutschland nachhaltig stabilisieren und 
könnte langfristig zur Beitragsentlastung bei Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgebern wie Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern führen. 

Neben den zu erwartenden Mehreinnahmen der Sozialversi-
cherungssysteme würden auch die öffentlichen Haushalte 
durch ein höheres Steueraufkommen und Einsparungen im 
Bereich der Sozialleistungen deutlich profitieren. Das Prog-
nos-Institut hat in einer Studie im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung aus dem Jahr 2011 errechnet, dass sich insge-
samt positive fiskalische Effekte von über 7 Milliarden Euro 
durch die Einführung eines bundesweiten gesetzlichen Min-
destlohns in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde ergeben würden. 

Weiterhin verhindert ein gesetzlicher Mindestlohn eine Wett-
bewerbsverzerrung durch Lohn-Dumping. Heute müssen Un-
ternehmen und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die ihre 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer existenzsichernd ent-
lohnen, Wettbewerbsnachteile gegenüber Konkurrenten be-
fürchten, die ihren Beschäftigten eine Vergütung unterhalb 
eines Stundenbetrags von 8,50 Euro zahlen. 

Nur angemessene Bezahlung und soziale Mindeststandards 
für die Beschäftigten sichern auf Dauer die Motivation und 
Leistungsfähigkeit der Belegschaft. Unsere Volkswirtschaft 
ist auf die Innovationskraft und die Einsatzbereitschaft der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen. Insofern 
besteht ein gesamtgesellschaftliches und ökonomisches Inte-
resse daran, dass staatliche Rahmenbedingungen kurzfristige 
Wettbewerbsvorteile Einzelner verhindern, die die Zukunfts-
fähigkeit des Wirtschaftsstandorts gefährden. 

Frauen sind von Niedriglöhnen doppelt so oft häufig wie 
Männer betroffen. Dies zeigt, dass auch unter dem Gesichts-
punkt von Geschlechtergerechtigkeit wirkungsvolle Maßnah-
men im Sinn einer Lohnuntergrenze angezeigt sind. 

Schließlich konkretisiert ein gesetzlicher Mindestlohn die 
Menschenwürdegarantie und das Sozialstaatsprinzip des 
Grundgesetzes und der Bayerischen Verfassung. Niedriglöh-
ne, die es einem Vollerwerbstätigen nicht ermöglichen, vom 
Lohn seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, zerstören den 
Wert der Arbeit und widersprechen der Würde des arbeiten-
den Menschen. Das Staatsziel „Sozialstaatsprinzip“ verlangt 
vom Gesetzgeber, gegen solche Missstände vorzugehen und 
Maßnahmen zu ergreifen, die der Herstellung von sozialer 
Gerechtigkeit und der sozialen Mindestabsicherung dienen. 

Den beschriebenen Problemen kann durch die Einführung ei-
ner bundesgesetzlichen Lohnuntergrenze, eines gesetzlichen 
Mindestlohns, wirkungsvoll begegnet werden. Gesetzliche 
Mindestlöhne gehören in 20 von 27 Ländern der Europäi-
schen Union (Luxemburg, Frankreich, Niederlande, Belgien, 
Irland, Großbritannien, Slowenien, Griechenland, Spanien, 
Malta, Portugal, Polen, Tschechien, Slowakei, Estland, Lett-
land, Litauen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien) zu den 
selbstverständlichen Instrumenten zur Regulierung des Ar-
beitsmarkts. Auch in den meisten außereuropäischen Indust-
riestaaten, wie z.B. Australien, Kanada, den USA oder Japan 
gehört ein gesetzlicher Mindestlohn zum sozialen Standard. 

Die vielfach vorgetragene Besorgnis, ein gesetzlicher Min-
destlohn führe zum Verlust von Arbeitsplätzen, konnte in 
keinem dieser Länder beobachtet werden. Der Vortrag ist 
auch nicht plausibel, weil Niedriglöhne vor allem im Dienst-
leistungsbereich, insbesondere bei den personennahen Dienst-
leistungen, gezahlt werden. In diesem Bereich sind Verlage-
rungen von Arbeitsplätzen in das Ausland aber kaum mög-
lich. Auch ein Verzicht auf die Inanspruchnahme dieser 
Dienstleistungen ist unwahrscheinlich. Denn die Nachfrage 
richtet sich hier nach dem realen Bedarf, den eine Verände-
rung im Kostengefüge nicht nachhaltig verändert. Allenfalls 
ist mit einer moderaten Preissteigerung für die Erbringung 
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bestimmter Dienstleistungen zu rechnen. Diese Folge ange-
messener Bezahlung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern ist hinzunehmen. 

Anders als in der Debatte um die Notwendigkeit eines Min-
destlohngesetzes zum Teil vertreten, macht auch die Mög-
lichkeit Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären, 
eine gesetzliche Lohnuntergrenze nicht entbehrlich. Die All-
gemeinverbindlichkeitserklärung von Tarifverträgen kann 
dort, wo sie möglich ist, genutzt werden, um den Missständen 
entgegenzuwirken. Dieses Instrument scheitert aber vielfach 
an der Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen (bei-
spielsweise wird der nach § 5 des Tarifvertragsgesetzes erfor-
derliche Grad der Tarifbindung nicht erreicht). In einigen Be-
reichen gibt es darüber hinaus gar keine geeigneten Tarifver-
träge. 

Auch die Tarifautonomie steht der Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns nicht entgegen. Eine gesetzliche Lohnun-
tergrenze ist kein Ersatz für Tarifverhandlungen, sie verhin-
dert lediglich eine Lohnspirale nach unten. Dabei ist die Fest-
legung von Mindeststandards für Arbeitsverhältnisse auch 
heute schon nicht ungewöhnlich. So gibt es gesetzliche Re-
geln über Mindesturlaubszeiten, auch in der Frage der wö-
chentlichen Arbeitszeit gibt es gesetzliche Regelungen. Den-
noch sind Urlaubs- und Wochenarbeitszeit regelmäßig Ge-
genstand von Tarifverträgen und die dazu getroffenen Ver-
einbarungen gehen oft über die gesetzlichen Mindeststan-
dards hinaus. 

3. Auf Bundesebene sind verschiedene Anläufe zur Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns an den Mehrheitsverhältnis-
sen in den gesetzgebenden Körperschaften bisher gescheitert. 
Am 27.05.2011 und am 10.02.2012 scheiterten im Bundesrat 
die beiden Entschließungsanträge der Länder Rheinland-Pfalz 
und Hamburg und der Länder Baden-Württemberg, Hamburg 
und Rheinland-Pfalz. Die jüngste Bundesratsinitiative stammt 
vom 21.02.2013. Die Länder Rheinland-Pfalz, Baden-
Württemberg, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Nordrhein-
Westfalen und Schleswig-Holstein haben einen Gesetzesan-
trag „Entwurf eines Gesetzes über die Festsetzung des Min-
destlohns (Mindestlohngesetz – MinLohnG)“ in den Bundes-
rat eingebracht (Drs. 136/13). Auch wenn mittlerweile Bewe-
gung in die CDU gekommen ist und sie seit ihrem Leipziger 
Parteitag 2011 für die Einführung einer allgemein verbindli-
chen Lohnuntergrenze eintritt, kurzfristig ist mit einer bun-
desgesetzlichen Regelung nicht zu rechnen. 

Der Freistaat Bayern, die Gemeinden und die Gemeindever-
bände in Bayern, müssen somit die eigenen Handlungsspiel-
räume ausnutzen, um dem Problem von Niedriglöhnen zu be-
gegnen. Die Schaffung eines allgemein geltenden gesetzli-
chen Mindestlohns ist dem bayerischen Gesetzgeber mangels 
eigener Gesetzgebungskompetenz nicht möglich. Die unter-
halb einer solchen Regelung zur Verfügung stehenden Spiel-
räume sollen aber konsequent genutzt werden. 

4. Mit dem Bayerischen Mindestlohngesetz soll ein Schritt 
unternommen werden, um die oben beschriebenen Ziele 
durchzusetzen. Das Gesetz verfolgt dabei den Ansatz, dass 
überall dort, wo der Freistaat, die Gemeinden und Gemeinde-
verbände in Bayern Einfluss nehmen können, sie dies im Inte-
resse der Regelung von Mindestlöhnen konsequent unter-
nehmen werden. 

Einflussmöglichkeiten bestehen hinsichtlich der Beschäftig-
ten des Freistaats, der Gemeinden und Gemeindeverbände 
selbst, der Beschäftigten der staatlichen oder kommunalen 
Unternehmen, aber auch der Beschäftigten von Empfängerin-

nen und Empfängern staatlicher oder kommunaler Zuwen-
dungen. 

Bei den Beschäftigten des Freistaats, der Städte, Gemeinden, 
Landkreise und Bezirke in Bayern selbst und bei den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern in den öffentlichen Unter-
nehmen des Freistaats und der Kommunen ist eine Vergütung 
oberhalb des angestrebten Mindestlohns von 8,50 Euro brutto 
pro Stunde sichergestellt und eingedenk der tarifpolitischen 
Verantwortung wird sich der Freistaat in den Tarifverhand-
lungen über seine Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) und die Städte, Gemeinden, Land-
kreise, Verwaltungsgemeinschaften, Landkreise und Bezirke 
werden sich über die Mitgliedschaft des Kommunalen Ar-
beitgeberverbands Bayern (KAV Bayern) in der Vereinigung 
der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) dafür einset-
zen, dass ein Tarifentgelt von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde 
nicht unterschritten wird. In Bereichen, in denen Staat oder 
Kommunen aber nur bedingt Einfluss auf die Tarifabschlüsse 
haben, bedarf es jedoch weitergehender Maßnahmen. Dies 
gilt für die Beschäftigten der dem Einfluss des Freistaats, der 
Gemeinden und der Gemeindeverbände unterliegenden juris-
tischen Personen und soll schließlich auch dort Anwendung 
finden, wo Staat und Kommunen über die Gewährung frei-
williger finanzieller Leistungen oder entsprechender Vorteile 
Einfluss nehmen können. Dabei stellt die Einbeziehung von 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfängern 
und sonstigen Begünstigten öffentlichen Handelns einen neu-
en Ansatz im Zusammenhang mit der Durchsetzung des Min-
destlohns dar. Der Erlass eines Zuwendungsbescheids soll 
künftig nur erfolgen, wenn die Zuwendungsempfängerinnen 
und Zuwendungsempfänger ihren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern nicht weniger als 8,50 Euro brutto pro Stunde 
zahlen. 

Wer öffentliches Geld erhält, auf das er keinen rechtlich ge-
bundenen Anspruch hat, muss sich im Gegenzug also ver-
pflichten, seine Beschäftigten mindestens in Höhe des Min-
destlohns zu entlohnen. Dadurch sollen Empfängerinnen und 
Empfänger öffentlicher Leistungen dem öffentlichen Interes-
se an sozialen Mindeststandards gerecht werden und öffentli-
che Mittel damit stets nur im Gemeinwohlinteresse verwendet 
werden. Es soll verhindert werden, dass Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber, die ihren sozialen Verpflichtungen gegen-
über den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und der 
Gesellschaft nicht gerecht werden und Niedriglöhne zahlen, 
von öffentlichen Geldern profitieren. 

5. Das Bayerische Mindestlohngesetz stützt sich auf die Gesetz-
gebungskompetenz der Länder nach Art. 70 Abs. 1 des 
Grundgesetzes. Dieser Beurteilung steht auch nicht die Ent-
scheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 
3. Februar 2009 (Az.: VF.-11-IX-0) entgegen, nach der die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung des Volks-
begehrens „Mindestlohn jetzt!“ über den „Entwurf eines Bay-
erischen Gesetzes über die Festsetzung des Mindestlohnes 
(Bayerisches Mindestlohngesetz – BayMiLoG)“ zur Einfüh-
rung von Mindestlöhnen auf Landesebene nicht gegeben wa-
ren, weil der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzge-
bungskompetenz gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 des Grundge-
setzes im Hinblick auf die Festlegung von Mindestlöhnen er-
schöpfend Gebrauch gemacht hat. 

Zwar ist eine Mindestentlohnungsregelung keine klassische 
vergabespezifische Regelung, sondern eine in das tarifliche 
System der angemessenen Lohnfindung eingreifende Rege-
lung im Bereich der Arbeitsbedingungen von abhängig Be-
schäftigten, jedoch handelt es sich bei dem hier gegenständli-
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chen beabsichtigten Bayerischen Mindestlohngesetz nicht um 
eine klassisches Mindestlohngesetz, das gesamthaft das tarif-
liche System der Lohnfindung überformen soll. Das Gesetz 
folgt im Grunde der Konstruktion eines Vergabegesetzes, bei 
dem der Arbeitgeber durch das Gesetz selbst nicht zur Zah-
lung eines bestimmten Lohns verpflichtet wird, die Bereit-
schaft zur Abgabe einer bestimmten Erklärung aber zur Vor-
aussetzung der Teilnahme an einer öffentlichen Ausschrei-
bung gemacht wird. Das Bayerische Vergabegesetz, wie es in 
§ 2 des vorliegenden Gesetzentwurfs geregelt wird, soll die 
prospektiven Auftragnehmer verpflichten, bei der Leistungs-
erbringung ihren insoweit eingesetzten Arbeitnehmern einen 
Mindestlohn von 8,50 Euro zu zahlen. Diese vergabespezifi-
sche Mindestlohnregelung ähnelt der in dem Bayerischen 
Vergabegesetz ebenfalls geregelten Tariftreuebestimmung, 
für die das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung 
vom 11. Juli 2006 zum Berliner Vergabegesetz und der Baye-
rische Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 
20. Juni 2008 (Az.: Vf.14-VII-00) zum Bayerischen Bauauf-
träge-Vergabegesetz keinen Widerspruch zur Kompetenzord-
nung des Grundgesetzes gesehen haben. 

Es handelt sich bei dem hier gegenständlichen Bayerischen 
Mindestlohngesetz also nicht um eine arbeitsrechtliche Rege-
lung im Sinn der Art. 72 Abs. 1, Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 des 
Grundgesetzes. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
entsteht aus der gesetzlichen Regelung kein einklagbarer An-
spruch auf Zahlung eines bestimmten Lohns. Auch wird kein 
Arbeitgeber durch das Gesetz verpflichtet. Das Gesetz bindet 
nur den Freistaat und die Gemeinden und Gemeindeverbände 
in einer bestimmten Art und Weise zu handeln und bei der 
Gewährung von freiwilligen öffentlichen Leistungen be-
stimmte Kriterien anzuwenden. Jeder Arbeitgeber, der sich 
einer Verpflichtung, seinen Beschäftigten mindestens den 
Mindestlohn zu zahlen, nicht unterwerfen will, ist in seiner 
Lohngestaltung weiter frei, er ist damit lediglich von der Ge-
währung bzw. Erbringung öffentlicher Leistungen ausge-
schlossen. 

6. Mit dem Bayerischen Mindestlohngesetz kann ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg hin zu fairen Löhnen gegangen werden. 
Der Freistaat Bayern und die Gemeinden und Gemeindever-
bände bringen damit zum Ausdruck, dass sie sich dem Ziel 
einer existenzsichernden Bezahlung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern verpflichtet fühlen und die eigenen Hand-
lungsspielräume hierfür nutzen. Das Bayerische Mindest-
lohngesetz wird nicht nur zu materiellen Verbesserungen für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen, sondern auch 
als Signal in der Debatte über ein Mindestlohngesetz auf 
Bundesebene wirken. Dabei werden Regelungslücken 
verbleiben. Sie zu schließen, obliegt allein dem Bundesge-
setzgeber, der die erforderliche Regelungskompetenz besitzt. 
Daher soll der bayerische Gesetzgeber im Rahmen seiner 
Handlungsmöglichkeiten konsequent auf eine bundesgesetzli-
che Regelung hinwirken. 

 

Im Einzelnen: 

Zu Art. 1: Zweck des Gesetzes 

Art. 1 nimmt die Gedanken der Bestimmungen des Art. 168 Abs. 1 
Satz 1 Alt. 2 und des Art. 169 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung 
auf, in denen die Staatszielbestimmung des Sozialstaatsprinzips 
des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Verfassung eine spezielle 
Ausprägung gefunden hat.  

Nach Art. 168 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 der Bayerischen Verfassung 
hat jede ehrliche Arbeit Anspruch auf angemessenen Lohn und 
nach Art. 169 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung können für 
jeden Berufszweig Mindestlöhne festgesetzt werden, die dem Ar-
beitnehmer eine den jeweiligen kulturellen Verhältnissen entspre-
chende Mindestlebenshaltung für sich und seine Familie ermögli-
chen. 

Obwohl nach der Kompetenzverteilung zwischen Bund und den 
Ländern beide Verfassungsbestimmungen letztlich ohne prakti-
sche Bedeutung sind bzw. keinerlei Relevanz haben (vgl. LIND-
NER/MÖSTL/WOLFF, Verfassung des Freistaates Bayern, 
Art. 168 Rdnr. 1 und 6 und Art. 169 Rdnr. 1 und 2), insbesondere 
keine grundrechtlichen Ansprüche des Arbeitnehmers gegenüber 
dem Staat oder einem Arbeitgeber verbürgen, sind die Programm-
sätze der Art. 151 ff. nicht völlig ohne Bedeutung. Sie sind unmit-
telbar geltendes Verfassungsrecht, das die Organe des Freistaats 
Bayern bindet. Sie müssen mindestens darauf hin durchleuchtet 
werden, ob sich ihnen nicht doch ein rechtlicher Gehalt, eine – 
wenn auch reduzierte – Direktionskraft erschließen lässt. (vgl. 
ebenda, Vorbemerkungen zu Art. 151 ff., Rdnr. 3). 

Programmsätze der Bayerischen Verfassung stellen neben ihrer 
anderen Bedeutung jedenfalls verfassungsunmittelbare Direktiven 
für den Gesetzgeber dar, die dieser im Rahmen seiner Gesetzge-
bungszuständigkeit zu beachten hat. Die zuständigen Organe des 
Freistaats Bayern haben mithin auf Grund eines verfassungsrecht-
lichen Programmsatzes zu prüfen, ob ihnen zu dessen Erfüllung 
nach Maßgabe der Art. 70 ff. des Grundgesetzes die Gesetzge-
bungskompetenz zusteht. Ist dies der Fall, so steuert der verfas-
sungsrechtliche Programmsatz das Entschließungs- und Auswahl-
interesse des Gesetzgebers (vgl. ebenda, Vorbemerkungen zu 
Art. 151 ff., Rdnr. 5). 

Der Bayerische Gesetzgeber stellt sich dieser Handlungsdirektive 
bzw. Direktionswirkungen und beschließt im Rahmen seiner Ge-
setzgebungszuständigkeit ein Bayerisches Mindestlohngesetz, 
welches das Ziel verfolgt, dass jeder, der arbeitet, durch diese Ar-
beit seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, also vor der Ausbeu-
tung seiner Arbeitskraft geschützt wird. Der Gesetzgeber setzt 
insofern die Verfassungsartikel der 168 Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 und 
Art. 169 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung in ein einfaches Ge-
setz um. 

 

Zu Art. 2: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Abs. 1: 

Abs. 1 enthält eine Definition der Begriffe Arbeitnehmerin und 
Arbeitnehmer. Dabei wird vom allgemein üblichen Arbeitnehmer-
begriff ausgegangen. Mit der gesetzlichen Bestimmung, welcher 
Personenkreis als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer im Sinn 
dieses Gesetzes gelten soll, wird für den Rechtsanwender Klarheit 
geschaffen, welche Beschäftigten vom Mindestlohnerfordernis 
umfasst sind. Die Einbeziehung geringfügig Beschäftigter stellt 
klar, dass die festgesetzte Lohnuntergrenze für alle Beschäftigten 
unabhängig von ihrer individuellen Arbeitszeit gilt. Außerdem soll 
kein Anreiz für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse bestehen. 

Das Erfordernis, dass die Dienstleistung entgeltlich sein muss, 
schließt ehrenamtliche Tätigkeiten, für die nur eine Aufwandsent-
schädigung gezahlt wird, von der Mindestlohnanforderung aus. 
Dies gilt allerdings nur, soweit es sich auch tatsächlich um eine 
Aufwandsentschädigung handelt; allein die Bezeichnung als Auf-
wandentschädigung ist unbeachtlich. Handelt es sich um ein regu-
läres Arbeitsverhältnis, für welches ein Arbeitsentgelt gezahlt 
wird, ändert auch die Gemeinnützigkeit oder Gemeinwohlorientie-
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rung der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers nichts am Mindest-
lohnerfordernis. Denn die Schutzwirkung eines Mindestlohns für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist unabhängig von dem 
Zweck, den die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber mit ihrer oder 
seiner Beschäftigung verbindet. Der Mindestlohn soll die Existenz 
sichern. Allerdings können – etwa bei Vereinen – Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter neben ihren dienstvertraglichen Pflichten 
auch ehrenamtliche Aufgaben übernehmen; für solche Aufgaben 
gilt das Mindestlohnerfordernis nicht. 

Öffentlich geförderte Beschäftigung ist nur in ihrer sozialversiche-
rungspflichtigen Form oder als geringfügige Beschäftigung von 
diesem Gesetz erfasst. Beschäftigungsverhältnisse, die nicht auf 
Grund einer privatrechtlichen Vereinbarung zustande gekommen 
sind, sondern auf einer öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehung 
beruhen, z.B. Arbeitsleistungen von Strafgefangenen, fallen nicht 
in den Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes. Neben 
inhaltlichen Fragen sprechen systematische Erwägungen dagegen, 
hier eine Regelung zu treffen, da diese öffentlich-rechtlichen 
Beziehungen regelmäßig spezialgesetzlich geregelt sind. 
 
Abs. 2: 

Abs. 2 nimmt Auszubildende, Umschülerinnen und Umschüler 
sowie Pflichtpraktikantinnen und Pflichtpraktikanten von dem 
Arbeitnehmerbegriff dieses Gesetzes aus. Diese Ausnahme soll 
Aus- und Weiterbildung ermöglichen. Die Ausbildungsvergütung 
nach den §§ 17 ff. des Berufsbildungsgesetzes ist keine Lohn- 
oder Gehaltszahlung, sondern soll neben einer Mindestvergütung 
für die erbrachte Leistung lediglich eine fühlbare Unterstützung 
für den Lebensunterhalt des Auszubildenden darstellen, der An-
spruch auf ein existenzsicherndes Einkommen ist hiermit noch 
nicht verbunden. Hier steht nicht die Arbeitsleistung im Vorder-
grund, sondern die Qualifikation des Auszubildenden. 

Aus den gleichen Gründen sind auch Referendare und Referenda-
rinnen keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinn dieses 
Gesetzes. Ebenfalls nicht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Sinn dieses Gesetzes sind Personen in einem arbeitnehmerähn-
lichen Verhältnis, für das § 138 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch besondere Regelungen trifft. 

 

Zu Art. 3: Mindestlohn für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Freistaates Bayern, der Gemeinden und Gemein-
deverbände, öffentlicher Unternehmen und Einrichtun-
gen und der Zuwendungsempfängerinnen und Zuwen-
dungsempfänger 

Abs. 1: 

Diese Regelung beinhaltet einmal eine Selbstverpflichtung des 
Freistaats und der Gemeinden und Gemeindeverbände. Die Forde-
rung des Gesetzgebers nach gerechter Bezahlung richtet sich nicht 
nur an Dritte, sondern ist selbstverständlich auch gegenüber den 
eigenen Beschäftigten umzusetzen. Diese Vorschrift begründet 
allerdings keinen einklagbaren Anspruch der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, sondern nur eine öffentlich-rechtliche Pflicht 
des Freistaats und der Gemeinden und Gemeindeverbände. Denn 
für die Normierung eines individuellen arbeitsrechtlichen Anspru-
ches fehlt dem bayerischen Gesetzgeber die Gesetzgebungskom-
petenz. 

Abs. 1 stellt darüber hinaus klar, dass der Freistaat über den Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) und die 
Gemeinden und Gemeindeverbände über den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) die Zahlung des Mindestlohns sicher-
stellen. Die Formulierung „wird gesichert“ beinhaltet den mittel-

baren, gesetzlichen Auftrag an den Freistaat als Mitglied der TdL 
und an den KAV Bayern als Mitgliedverband der VKA sich in 
Tarifverhandlungen konsequent dafür einzusetzen, dass der ge-
setzlich festgesetzte Mindestlohn für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im öffentlichen Dienst in Bayern in TV-L und TVöD 
auch zukünftig nicht unterschritten wird. 

Abs. 2: 
Satz 1 verpflichtet Freistaat, Gemeinden und Gemeindeverbände 
auch bei den durch sie beherrschten juristischen öffentlich-
rechtlichen und privatrechtlichen Personen und auch Personenge-
sellschaften den Mindestlohn im Rahmen der ihnen zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten durchzusetzen. Um den Kreis der erfass-
ten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sicher abzugrenzen, greift 
das Gesetz auf Formulierungen des § 98 Nr. 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen zurück. Die Pflicht, den Mindest-
lohn auch in diesen Bereichen durchzusetzen, findet ihre Grenze 
dort, wo spezialgesetzliche Vorschriften oder Bundesrecht einer 
Einflussnahme entgegenstehen. 

Satz 2 stellt klar, dass das Mindestlohngesetz auch auf öffentlich-
rechtliche Körperschaften wie z.B. Kammern Anwendung findet, 
die sich durch Beiträge oder Gebühren finanzieren. 

Abs. 3: 
Satz 1 legt fest, dass Zuwendungen künftig nur noch an Zuwen-
dungsempfängerinnen oder Zuwendungsempfänger gezahlt wer-
den, die ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen Lohn 
zahlen, der mindestens dem nach dem Bayerischen Mindestlohn-
gesetz festgesetzten Mindestlohn entspricht. Empfänger sind 
jeweils die natürlichen oder juristischen Personen, an die die 
Zuwendungen gegeben werden. 

Die Abgabe der Mindestlohnerklärung kann bei tarifgebundenen 
Zuwendungsempfängern ergänzt werden durch die Angabe, wel-
cher Tarifvertrag Anwendung findet. Durch die Mitteilung des 
einschlägigen Tarifvertrags kann die zuwendungsvergebende 
Stelle die Einhaltung der Mindestlohnerklärung ohne größeren 
Aufwand überprüfen. 

Voraussetzung für die Bewilligung einer Zuwendung bleibt wei-
terhin, dass die sonstigen Bewilligungsvoraussetzungen nach 
Art. 23 und Art. 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) 
und den Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsord-
nung (VV-BayHO) hierzu vorliegen. 

Die Pflicht zur Zahlung des Mindestlohns wird darüber hinaus in 
die Allgemeinen Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 
(vgl. Anlagen 1 und 2 VV zu Art. 44 BayHO) aufgenommen 
werden. Entsprechende Vorgaben sind auch in Zuwendungsver-
träge aufzunehmen. 

Bereits im Antragsverfahren muss der Zuwendungsempfänger 
versichern, dass er mit dem Inhalt der Allgemeinen Nebenbe-
stimmungen einverstanden ist. Die Einhaltung des Mindestlohnge-
setzes wird im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises 
nach Nr. 11 VV zu Art. 44 BayHO durch die Bewilligungsbehörde 
kontrolliert. Die bereits heute durchgeführten Überprüfungen 
werden dabei um ein weiteres Prüfkriterium erweitert. Auf die 
Schaffung einer weiteren Kotrollbehörde kann daher verzichtet 
werden. Diese würde durch Doppelprüfungen zu erhöhtem Ar-
beitsaufwand sowohl in der öffentlichen Verwaltung wie auch 
beim Zuwendungsempfänger führen. 

Einer ausdrücklichen Regelung für Sanktionen im Falle eines 
Verstoßes bedarf es nicht. Das allgemeine Verwaltungsrecht er-
öffnet in einem solchen Fall über Rücknahme und Widerruf von 
Verwaltungsakten nach den Art. 48 und § 49 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) den Weg zur Rück-
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forderung und Rückerstattung der gewährten Zuwendung nach 
Art. 49a BayVwVfG. Zahlt der Zuwendungsempfänger entgegen 
der von ihm abgegebenen Erklärung keinen Mindestlohn, ist der 
Zuwendungsbescheid rechtswidrig und kann gem. Art. 48 Abs. 1 
und 2 BayVwVfG zurückgenommen werden. Eine Berufung des 
Zuwendungsempfängers auf Vertrauensschutz scheitert nach 
Art. 48 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 BayVwVfG wegen der Abgabe der 
unrichtigen Erklärung. 

Das Mindestlohnerfordernis kann ferner durch Nebenbestimmun-
gen zum Zuwendungsbescheid gesichert werden. Dem Zuwen-
dungsempfänger kann im Wege der Auflage die Zahlung eines 
Mindestlohns aufgegeben werden (Art. 36 Abs. 2 Nr. 4 Bay-
VwVfG), alternativ kann die Zuwendung unter dem Vorbehalt des 
Widerrufs erfolgen (Art. 36 Abs. 2 Nr. 3 BayVwVfG). Wird die 
Auflage nicht erfüllt, kann der Verwaltungsakt auch mit Wirkung 
für die Vergangenheit widerrufen werden (Art. 49 Abs. 2a Satz 1 
Nr. 2 BayVwVfG), beim Vorbehalt eines Widerrufs besteht die 
Möglichkeit des Widerrufs nach Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
BayVwVfG. 

Die Regelungen über Rücknahme und Widerruf von Verwaltungs-
akten sind bewährte Instrumente der Verwaltungspraxis. Sie ge-
währleisten Einzelfallgerechtigkeit und ermöglichen der Verwal-
tung den Rückgriff auf eine umfangreiche und vielfältig ausdiffe-
renzierte Rechtsprechung. Ein eigenständiges Sanktionsrecht im 
Bayerischen Mindestlohngesetz wäre dagegen mit erheblicher 
Rechtsunsicherheit belastet. 

Bei wiederkehrenden Zuwendungen kann der Zuwendungsgeber 
darüber hinaus – da es sich um freiwillige Leistungen handelt – 
den Zuwendungsempfänger von künftigen Zuwendungen aus-
schließen, ohne dass es dazu einer besonderen Rechtsgrundlage 
bedürfte. Vielmehr kann das Vorverhalten des Zuwendungsemp-
fängers bei dem Verwaltungsverfahren über die Gewährung künf-
tiger Zuwendungen berücksichtigt werden. Ferner wäre es für ein 
Unternehmen ein Imageschaden, wenn die Verwaltung wegen der 
Verletzung der Mindestlohnzahlungspflicht gegen dieses vorgehen 
müsste. Dabei würde nicht nur offenbar, dass das Unternehmen 
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Niedriglöhnen beschäf-
tigt, sondern auch, dass das Unternehmen in einer Erklärung ge-
genüber der öffentlichen Verwaltung bewusst die Unwahrheit 
gesagt hat. 

Sowohl die Entscheidung über die Rückforderung der Zuwendung 
wie auch der Ausschluss von zukünftigen Förderungen ist eine 
Einzelfallentscheidung, die stets den Anforderungen des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes genügen muss. Im Einzelfall ist daher 
zu prüfen, ob Verstoß und angeordnete Folge in einem angemes-
senen Verhältnis stehen. 

Schließlich kann in der Abgabe einer falschen Mindestlohnerklä-
rung zur Erlangung einer Zuwendung ein gem. § 264 Abs. 1 Nr. 1 
StGB strafbarer Fall eines Subventionsbetrugs liegen. 

Satz 2 setzt auch für die Verschaffung weitere Vorteile, die aus 
öffentlichen Mitteln erwachsen, eine Mindestlohnerklärung vor-
aus. Mit dieser Bestimmung soll die Mindestlohnzahlung auch zu 
einem Kriterium u.a. im Bereich der Wirtschaftsförderung ge-
macht werden. Diese Regelung erfasst beispielsweise Bürgschaf-
ten, vergünstige Kredite, Unterwertverkäufe, Forderungsverzicht 
oder Zahlungserleichterungen. Sind an einem solchen Geschäft 
mehrere beteiligt, wie zum Beispiel bei einer Bürgschaft, oder 
bedient sich die öffentliche Hand beispielsweise bei einem Kredit-
geschäft, bei dem das Darlehen einer Geschäftsbank durch öffent-
liche Mittel vergünstigt wird, eines Dritten, trifft die Pflicht zur 
Abgabe der Mindestlohnerklärung nicht alle an dem Geschäft 
beteiligten Parteien, sondern nur die Partei, die durch die Gewäh-
rung des Vorteils begünstigt wird. 

Findet die Gewährung des Vorteils nicht in Form eines Bescheids, 
sondern in vertraglicher Form statt, sind sowohl die Verpflichtung 
zur Zahlung des Mindestlohns, wie auch die Möglichkeiten der 
Überprüfung und die Rechtsfolgen einer Nichteinhaltung der 
vertraglich vereinbarten Mindestlohnzahlungspflicht zum Gegens-
tand der Vereinbarung zu machen. 

Satz 3 soll einer Umgehung der gesetzlichen Vorschriften durch 
die Einschaltung Dritter bzw. durch die Ausgründung von Gesell-
schaften begegnen. Durch diese Vorschrift kann die bewilligende 
Stelle den Zuwendungsempfänger verpflichten, dass er im Rah-
men von Dienst- und Werkverträgen auch Dritten den Mindest-
lohn nach Art. 7 zahlt. Dabei kommt es auf eine Umgehungsab-
sicht des Zuwendungsempfängers nicht an. Ausreichend ist, dass 
bereits die gewählte rechtliche Konstruktion eine Umgehung der 
Zielsetzung des Bayerischen Mindestlohngesetzes ermöglicht. 
Wann genau eine solche Erweiterung der Verpflichtung zum 
Tragen kommen soll, ist von der Verwaltung im Einzelfall im 
Wege des Ermessens zu entscheiden. Ein Rückgriff auf diese 
Vorschrift kann regelmäßig dann angezeigt sein, wenn ein Zu-
wendungsempfänger Betriebsteile ausgründet oder Dritte mit der 
Durchführung von Leistungen beauftragt, die im Kern des Zu-
wendungszwecks liegen. 

Eine weitere Erstreckung des Anwendungsbereichs des Gesetzes 
auf sämtliche vom Zuwendungsempfänger Beauftragte ist nicht 
vorgesehen. Eine Übertragung der sogenannten „Nachunterneh-
merklausel“ des Art. 3 Abs. 5 des Bayerischen Vergabegesetzes 
scheitert an der unterschiedlichen Konzeption von Bayerischem 
Mindestlohngesetz und Bayerischem Vergabegesetz. Während im 
Bayerischen Vergabegesetz der Auftragnehmer nur im Hinblick 
auf einen konkreten Auftrag gebunden wird, geht das Bayerische 
Mindestlohngesetz deutlich weiter und unterscheidet nicht zwi-
schen projektbezogenen Zuwendungen und institutionellen Zu-
wendungen. Bei institutionellen Förderungen gibt es aber anders 
als bei der Erbringung einer konkreten beauftragten Leistung 
keine Nachunternehmer und auch bei projektbezogenen Zuwen-
dungen verfolgt das Bayerische Mindestlohngesetz einen anderen 
Ansatz als das Bayerische Vergabegesetz, weil es nicht nur für die 
Arbeitnehmer, die in dem geförderten Projekt eingesetzt werden, 
sondern für alle Arbeitnehmer des Zuwendungsempfängers eine 
Mindestlohnerklärung verlangt. Ferner dürfte es den Zuwen-
dungsempfängern häufig an der erforderlichen Nachfragemacht 
fehlen, um einen von ihnen beauftragten Dritten zur Abgabe einer 
Mindestlohnerklärung zu zwingen. Außerdem bestünde weder für 
den Zuwendungsempfänger selbst noch für den Zuwendungsgeber 
die rechtliche Möglichkeit, die Einhaltung der abgegeben Erklä-
rung beim Dritten zu überprüfen. Schließlich bliebe ein Verstoß 
eines Dritten auch sanktionsfrei, weil der öffentlichen Hand gegen 
den Dritten keinerlei rechtliche Handhabe zur Verfügung stünde, 
eine Maßnahme gegen den eigenen Zuwendungsempfänger wegen 
des Fehlverhaltens eines Dritten aber erkennbar unbillig wäre. 

Abs. 4: 
Abs. 4 überträgt die Pflichten aus Abs. 3 auch auf die in Abs. 2 
beschriebenen juristischen Personen. 

Abs. 5: 
Abs. 5 nimmt die Förderung aus der Ausgleichsabgabe aus dem 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes aus. Inwieweit es sich bei 
dieser Förderung um eine Zuwendung handelt ist umstritten. 
Ferner gibt es starke Argumente dafür, dass die Verteilungskrite-
rien für die Förderung aus der Ausgleichsabgabe bundesrechtlich 
abschließend geregelt sind. Durch die ausdrückliche Anordnung 
der Ausnahme sollen Rechtsunsicherheiten vermieden werden. 
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Zu Art. 4: Mindestlohn bei Entgeltvereinbarungen im Sozial-
recht 

Nach Art. 4 soll die Mindestlohnforderung auch Eingang in den 
Bereich der Entgelt- und Versorgungsverträge finden. Die Rege-
lung des Art. 3 Abs. 3 Satz 1 umfasst nur den Zuwendungsbereich 
und gilt nicht für die sozialrechtlichen Entgelt- und Versorgungs-
verträge. Einer Entgeltvereinbarung liegt ein Verhältnis von Leis-
tung und Gegenleistung zugrunde, es handelt sich bei dem Entgelt 
folglich nicht um eine Zuwendung. Aufgrund des Gegenleistungs-
charakters der Vereinbarung kommt auch keine Anwendung des 
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 in Betracht. Für den Sozialbereich wäre es 
aber eine nicht sachgerechte Differenzierung, wenn die zuwen-
dungsfinanzierten Bereiche dem Gesetz unterstellt würden, wäh-
rend sämtliche Dienste und Leistungen nach Vertrags- und Ent-
geltrecht nach den Sozialgesetzbüchern ausgeschlossen wären. 
Daher ist eine ausdrückliche Einbeziehung dieses Bereiches gebo-
ten. Die Vorschrift verpflichtet folglich die Sozialhilfeträger im 
Freistaat, bei dem Abschluss von Leistungserbringungsverträgen 
nach dem SGB VIII und dem SGB XII sowie bei Versorgungsver-
trägen nach dem SGB XI mit den Leistungserbringern auf die 
Zahlung des Mindestlohns für deren Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern hinzuwirken. 

Das Leistungserbringungsrecht der Sozialhilfe ist gesetzlich als 
Sachleistungsprinzip in der Gestalt eines Sachleistungsverschaf-
fungsanspruchs geregelt. Leistungsberechtigte haben ein Wunsch- 
und Wahlrecht hinsichtlich der Leistungserbringer, diesem Recht 
korrespondiert der Anspruch auf Abschluss eines Leistungserbrin-
gungs- bzw. Versorgungsvertrags des Leistungserbringers mit 
dem Träger der Sozialhilfe, wenn die bundesgesetzlichen Voraus-
setzungen (Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit) 
erfüllt sind. Eine landesgesetzliche Erweiterung der bundesgesetz-
lichen Voraussetzungen für einen Vertragsschluss begegnet erheb-
lichen Bedenken, daher ist der Weg vertraglicher Vereinbarungen 
zu gehen. 

Die Einzelheiten sind über Rahmenvereinbarungen oder in den 
konkreten Entgelt- und Versorgungsverträgen auszugestalten und 
zu vereinbaren. 
 
Zu Art. 5: Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

Für den Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe ist das Bayeri-
sche Vergabegesetz einschlägig. Aus Gründen der Vollständigkeit 
wird der Mindestlohn im Vergaberecht im Bayerischen Mindest-
lohngesetz erwähnt. Um Widersprüche zwischen beiden Gesetzen 
zu vermeiden, wird aber auf konkrete Regelungen im Bayerischen 
Mindestlohngesetz verzichtet und lediglich auf das Bayerische 
Vergabegesetz verwiesen. 

Um zu gewährleisten, dass der Mindestlohn nach dem Bayeri-
schen Mindestlohngesetz und der Mindestlohn nach dem Bayeri-
schen Vergabegesetz die gleiche Höhe haben und sich nicht aus-
einander entwickeln, enthält die Vorschrift zum vergabespezifi-
schen Mindestlohn nach Art. 3 Abs. 3 des Bayerischen Vergabe-
gesetzes einen Verweis auf Art. 7 des Bayerischen Mindestlohn-
gesetzes. 
 
Zu Art. 6: Mindestlohnkommission 

Mit der Schaffung einer Mindestlohnkommission soll die Debatte 
um die Weiterentwicklung der Lohnuntergrenze versachlicht und 
die gesellschaftliche Akzeptanz der Neufestsetzung erhöht wer-
den. Durch die Einbindung von Vertreterinnen und Vertretern 
sowohl der Arbeitnehmer- wie auch der Arbeitgeberseite sollen 
der Sachverstand und die Beurteilungen beider Seiten Eingang in 

die Beratung finden. Durch die Berufung eines vorsitzenden Mit-
glieds, welches im Benehmen mit allen Seiten auszuwählen ist, 
wird eine ausgewogene Berücksichtigung aller unterschiedlichen 
Sichtweisen bestmöglich gewährleistet. 

Der Kommission kommt eine wichtige Rolle zu, auch wenn die 
materiellen Kriterien für die Weiterentwicklung des Mindestlohns 
in Art. 7 Abs. 2 Satz 2 normiert werden. Die Bestimmung eines 
konkreten Stundensatzes an den gesetzlichen Kriterien ist stets 
mehr als eine reine Rechenleistung, die verschiedenen Aspekte 
müssen gewertet und unterschiedliche Entwicklungen und Interes-
sen zueinander in Beziehung gesetzt werden. 

 

Zu Art. 7: Festsetzung des Mindestlohns 

Abs. 1: 

Abs. 1 regelt die Erstfestsetzung des Mindestlohns. Als Ausdruck 
einer grundsätzlichen gesetzgeberischen Wertentscheidung ist eine 
Unterschreitung der Erstfestsetzung durch den Verordnungsgeber 
nicht zulässig. Entstünde aus den allgemeinen ökonomischen und 
sozialen Entwicklungen die Notwendigkeit, die Höhe des Min-
destlohns unter den Betrag von 8,50 Euro pro Stunde abzusenken, 
wäre hierfür ein Tätigwerden des Gesetzgebers erforderlich. Dies 
unterstreicht noch einmal ausdrücklich den Charakter des Min-
destlohns als gesetzliche Lohnuntergrenze. 

Das Bayerische Mindestlohngesetz soll am 1. September 2013 in 
Kraft treten. Ab diesem Tag ist der Mindestlohn nach diesem 
Gesetz zu zahlen. 

Die Festsetzung als Bruttoarbeitsentgelt je Zeitstunde macht den 
Mindestlohn einfach, übersichtlich und transparent. Er stellt damit 
eine für alle Beteiligten leicht überschaubare Planungs- und Be-
rechnungsgrundlage dar, so dass die Einhaltung der Vorgaben 
dieses Gesetzes bei Kontrollen eindeutig und mit vertretbarem 
Aufwand überprüft werden kann. 

Die Höhe des gesetzlich festgelegten Mindestlohns ist aus den 
grundsätzlichen, dieses Gesetz tragenden Erwägungen abzuleiten. 
Ziel des gesetzlichen Mindestlohns ist die Existenzsicherung. Mit 
einem Mindestlohn soll eine Lohnuntergrenze festgelegt werden, 
die derart bemessen ist, dass für einen vollerwerbstätigen Arbeit-
nehmer daraus ein Einkommen resultiert, das es ihm ermöglicht, 
seinen Lebensunterhalt ohne den Bezug von staatlichen Transfer-
leistungen zu bestreiten. Das erfüllt auch den Verfassungsauftrag 
über den Arbeitslohn des Art. 168 Abs. 1 Satz 1 und das Sozial-
staatsgebot des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Verfassung. 

Die Festlegung der exakten Mindestlohnhöhe ist keine reine Re-
chenleistung. Bei der Bestimmung müssen verschiedene Einzelas-
pekte bewertet und gewichtet werden. Es ist auf eine nachvoll-
ziehbare Datengrundlage abzustellen, aus der sich ergibt, dass der 
Mindestlohn seine Funktion als existenzsichernde Lohnuntergren-
ze auch erfüllt. Dabei können verschiedene Größen herangezogen 
werden. 

Ausgehend von der Idee der Unabhängigkeit von staatlichen 
Transferleistungen kann als Ausgangsgröße die Grundsicherung 
(Regelsatz nach § 20 SGB II, Kosten der Unterkunft nach § 22 
SGB II und Freibeträge nach § 11b SGB II) herangezogen werden. 
Rechnet man diese Werte auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 
40 Stunden um, gelangt man zu einem durchschnittlichen Stun-
densatz von ungefähr 8,50 Euro. Der Wert variiert dabei im Hin-
blick auf die Kosten der Unterkunft je nach Wohnort. Ein weiteren 
Hinweis für eine notwendige Mindestabsicherung kann die Pfän-
dungsfreigrenze gem.§ 850c Abs. 2a ZPO i.V.m. der Bekanntma-
chung des Bundesministeriums der Justiz sein. Die Pfändungsfrei-
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grenze liegt derzeit bei 1.029,99 Euro. Unter Zugrundelegung 
einer 40-Stunden-Woche gelangt man dabei zu einem Wert von 
etwas oberhalb 8,20 Euro. Ausgehend davon, dass ein gewisser 
Abstand zwischen Lohneinkommen und Transfereinkommen 
liegen sollte, weist ein knapp unter 8,50 Euro liegender Wert 
darauf hin, dass auch unter der Annahme der bis zum Termin der 
ersten Mindestlohnanpassung noch zu erwartenden Preissteige-
rungen und der sich andeutenden Lohn- und Gehaltsentwicklung, 
der im Gesetzentwurf vorgeschlagene Wert von 8,50 Euro brutto 
pro Arbeitsstunde angemessen ist. Dieser Betrag entspricht auch 
den Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes und es ist 
der Betrag, der in der öffentlichen Debatte eng mit der Forderung 
nach einem gesetzlichen Mindestlohn verknüpft ist, was für eine 
breite gesellschaftliche Akzeptanz dieses Betrags spricht. 

Dabei kann das Gesetz nur auf die Existenzsicherung des Arbeit-
nehmers selbst abstellen. Eine Einbeziehung von familienbezoge-
nen Transferleistungen ist in einen einheitlichen Stundensatz 
aufgrund der im Einzelfall stark unterschiedlichen familiären 
Situation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht möglich. 
Wollte man über die Festlegung des Mindestlohns auch die Absi-
cherung des Arbeitnehmers im Alter erreichen, wäre wohl ein 
Stundensatz von deutlich über 8,50 Euro erforderlich. Die Prob-
leme der existenzsichernden Alterssicherung und des Rentensys-
tems sind zu vielschichtig, um sie durch die Einführung eines 
Mindestlohns lösen zu können. Das Bayerische Mindestlohngesetz 
würde mit dem Auftrag, Altersarmut in jeder Form zu verhindern, 
überfordert. Unabhängig davon stellt aber auch ein gesetzlicher 
Mindestlohn von 8,50 Euro aufgrund der Beitragsbezogenheit des 
Rentenversicherungssystems wenigstens einen Beitrag zur Siche-
rung einer auskömmlichen Alterssicherung dar. Schließlich kann 
auch im Vergleich der Mindestlöhne anderer europäischer Indust-
riestaaten festgestellt werden, dass der hier vorgeschlagene Min-
destlohn jedenfalls nicht aus dem Rahmen fällt. In Frankreich liegt 
der Mindestlohn z.B. bei 9,22 Euro pro Stunde, in den Niederlan-
den bei 8,88 Euro pro Stunde und in Großbritannien bei 7,01 Euro 
pro Stunde. 

Abs. 2: 
Satz 1 Halbsatz 1 ermächtigt das Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie und Frauen durch Rechtsverordnung den 
Mindestlohn neu festzusetzen. Mit dieser Vorschrift soll eine 
dynamische Weiterentwicklung der Lohnuntergrenze ermöglicht 
werden, ohne dass der Gesetzgeber jede Änderung selbst vorneh-
men müsste. Durch die Übertragung auf den Verordnungsgeber 
und die Festlegung der Anpassungskriterien in Satz 2 bleibt aber 
die Rückbeziehung zum Gesetz erhalten. Ein zweijähriger Rhyth-
mus erscheint im Hinblick auf die Arbeit der Mindestlohnkom-
mission, die für die Neufestsetzung regelmäßig detaillierte statisti-
sche Auswertungen vornehmen muss, angemessen. Er begrenzt 
außerdem den Aufwand, der mit einer Neufestsetzung für Zuwen-
dungsgeber und Zuwendungsnehmer verbunden ist, auf ein ver-
tretbares Maß. Er erscheint auch im Hinblick auf die Schutzbe-
dürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch akzepta-
bel, weil der Zeitraum nicht so groß bemessen ist, dass eine zu 
starke Abkopplung des Mindestlohns von der allgemeinen sozia-
len Entwicklung zu besorgen ist. Schließlich gibt es auch im 
tariflichen Bereich entsprechende Rhythmen. Die Tarifverträge für 
den öffentlichen Dienst werden z.B. auch regelmäßig mit einer 
Laufzeit von zwei Jahren abgeschlossen. 

Satz 1 Halbsatz 2 regelt das Verfahren zwischen Mindestlohn-
kommission und dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen. Der Vorschlag der Kommission kann 
dabei stets nur empfehlenden Charakter haben, weil nur die Staats-
regierung über eine hinreichende demokratische Legitimation 
verfügt. Eine rechtliche Bindung an den Kommissionsvorschlag 

wäre verfassungsrechtlich unzulässig. Allerdings ist davon auszu-
gehen, dass der Vorschlag ein hohes Maß an politischer Verbind-
lichkeit haben dürfte. Kommt die Kommission zu keinem Ergeb-
nis, wird das Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen dennoch nicht handlungsunfähig. Seine 
Pflicht, eine Entscheidung nach Satz 1 Halbsatz 1 zu treffen, 
bliebe vom Ausbleiben eines solchen Vorschlags unberührt. 

 

Zu § 2:  
Gesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestlohn 
bei öffentlichen Auftragsvergaben in Bayern (Bayerisches Ver-
gabegesetz – BayVergG) 

Allgemeines: 

1. Tariftreueregelungen 

Der Einsatz von untertariflich entlohnten Beschäftigten kann bei 
der öffentlichen Auftragsvergabe zu Wettbewerbsverzerrungen 
führen, weil das Gebot der Wirtschaftlichkeit den öffentlichen 
Auftraggeber in der Regel zwingt, auf das wirtschaftlich günstigs-
te Angebot den Zuschlag zu erteilen. Erzielt dieses Angebot seine 
Position dadurch, dass das anbietende Unternehmen untertariflich 
entlohnte Beschäftigte einsetzt, schadet dies tariftreuen Unter-
nehmen. Ziel des Bayerischen Vergabegesetzes ist es deshalb, 
durch die Einführung von Tariftreue einen fairen Wettbewerb bei 
öffentlichen Ausschreibungen zu ermöglichen. 

Rechtsgrundlage des Bayerische Vergabegesetzes ist § 97 Abs. 4 
Satz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 
wonach für die Vergabe öffentlicher Aufträge über § 97 Abs. 4 
Satz 2 GWB hinaus andere oder weitergehende Anforderungen an 
die Unternehmen gestellt werden dürfen, wenn dies durch Bundes- 
oder Landesgesetz vorgesehen ist. Mit dem Bayerischen Vergabe-
gesetz soll davon in Bayern Gebrauch gemacht werden. 

a) Die Vereinbarkeit von Tariftreueregelungen mit dem Grund-
gesetz und dem übrigen Bundesrecht wurde durch das Bun-
desverfassungsgericht (BVerfG) bestätigt. In seiner Entschei-
dung vom 11. Juli 2006 zu der Frage, ob die Regelung des 
Berliner Vergabegesetzes vom 9. Juli 1999 (GVBl S. 369), 
nach der die Vergabe öffentlicher Aufträge unter anderem im 
Baubereich von Tariftreueerklärungen der Auftragnehmer 
abhängig gemacht werden dürfe, verfassungsgemäß sei, hat 
das BVerfG klargestellt, dass die Gesetzgebungskompetenz 
des Landes nach Art. 70 i.V.m. Art. 72 Abs. 1 GG gegeben 
ist, da die Regelungsmaterie in die konkurrierende Zustän-
digkeit nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG fällt und der Bund 
nicht abschließend von seiner Gesetzgebungskompetenz Ge-
brauch gemacht hat (BVerfG, 1 BvL 4/100 vom 11. Juli 
2006, Absatz-Nr. 56 bis 62). 

Das BVerfG hat dazu im Einzelnen wie folgt ausgeführt: 

Mit dem Erfordernis einer Tariftreueerklärung werde ein Kri-
terium für die vergaberechtliche Auswahlentscheidung gere-
gelt. Unmittelbar betroffen sei die Rechtsbeziehung zwischen 
dem öffentlichen Auftraggeber und dem Bieter, dessen Ange-
botsverhalten bei der Bewerbung um einen Auftrag aus wirt-
schafts- und sozialpolitischen Gründen dahingehend gesteuert 
werden solle, dass er sich gegenüber anderen Bewerbern kei-
nen Vorteil durch eine untertarifliche Vergütung seiner Ar-
beitnehmer verschaffe. Mit der Einbeziehung eines solchen 
Kriteriums in die Auswahlentscheidung werde das Ziel ver-
folgt, die Vergabe von Aufträgen aus bestimmten wirtschafts- 
und sozialpolitischen Gründen unmittelbar zu beeinflussen. 
Diese Zielsetzung werde in das Vergabeverfahren integriert. 
Es handele sich um eine Sonderregelung für den Bereich der 
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öffentlichen Beschaffung, mit der ein Kriterium für die Ver-
gabeentscheidung festgelegt werde, das mittelbar auf die ar-
beitsrechtlichen Beziehungen im Unternehmen der Bieter 
Einfluss nehmen solle. 

Von dem für Vergaberegelungen einschlägigen Gesetzge-
bungstitel des Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG habe der Bundesge-
setzgeber nicht abschließend Gebrauch gemacht. 

Der Vorschrift des § 97 Abs. 4 Halbsatz 2 GWB (a. F.; An-
merk. d. Verf.; jetzt: § 97 Abs. 4 Satz 3 GWB), nach der ande-
re oder weitergehende Anforderungen an Auftragnehmer nur 
gestellt werden dürften, wenn dies durch Bundes- oder Lan-
desgesetz vorgesehen sei, sei vielmehr zu entnehmen, dass 
auch aus Sicht des Bundesgesetzgebers die Regelung solcher 
Kriterien durch den Landesgesetzgeber grundsätzlich möglich 
sein solle. Mit der Zulässigkeit einer landesgesetzlichen Re-
gelung sei ausweislich der Gesetzgebungsmaterialien gerade 
auch dem Wunsch der Länder nach einer kompetenzrechtli-
chen Legitimation eigener Tariftreuevorschriften für den Be-
reich ihrer Auftragsvergabe Rechnung getragen worden. 

Auch der Bayerische Verfassungsgerichthof (BayVerfGH) 
hat in seiner Entscheidung zu Art. 3 Abs. 1 des Bayerischen 
Bauaufträge-Vergabegesetzes (BayBauVG) vom 20. Ju-
ni 2008 keinen Widerspruch zur Kompetenzordnung des 
Grundgesetzes angenommen. Vielmehr hat der BayVerfGH 
die in Art. 3 Abs. 1 BayBauVG geregelte Tariftreue „unge-
achtet ihrer möglichen mittelbaren tarifpolitischen oder ar-
beitsrechtlichen Auswirkungen“ als „eine Norm des Vergabe-
rechts und nicht des Arbeitsrechts“ qualifiziert. Als einschlä-
gigen Gesetzgebungstitel hat der BayVerfGH Art. 74 Abs. 1 
Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft) und nicht Art. 74 Abs. 1 
Nr. 12 GG (Arbeitsrecht) zu Grunde gelegt. Auch habe der 
Bundesgesetzgeber – unter Hinweis auf § 97 Abs. 4 Halb-
satz 2 GWB a.F. – von der ihm für das Vergaberecht zuste-
henden Gesetzgebungskompetenz nicht abschließend Ge-
brauch gemacht (BayVerfGH, Entscheidung vom 20. Ju-
ni 2008 – Vf.14-VII-00, NJW 2008, 3494 ff). 

b) Eine gesetzliche Tariftreueregelung verstößt auch nicht gegen 
Grundrechte. Sie berührt weder das Grundrecht der Koaliti-
onsfreiheit aus Art. 9 Abs. 3 GG, noch verletzt sie das Grund-
recht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG. 

Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu wie folgt ausgeführt 
(vgl. in den Einzelheiten BVerfG, 1 BvL 4/100 vom 11. Ju-
li 2006, Absatz-Nr. 63 bis 1105): 

Die durch Art. 9 Abs. 3 GG geschützte negative Koalitions-
freiheit ist nicht berührt. Die Tariftreueverpflichtung schränkt 
das Recht der am Vergabeverfahren beteiligten Unternehmer, 
der tarifvertragsschließenden Koalition fernzubleiben, nicht 
ein. Durch das Gesetz wird auch kein faktischer Zwang zum 
Beitritt ausgeübt. Dass sich ein nicht tarifgebundener Unter-
nehmer wegen des Tariftreuezwangs veranlasst sehen könnte, 
der tarifvertragsschließenden Koalition beizutreten, um als 
Mitglied auf den Abschluss künftiger Tarifverträge Einfluss 
nehmen zu können, auf die er durch die Tariftreueerklärung 
verpflichtet wird, liegt fern. Das Grundrecht der negativen 
Koalitionsfreiheit schützt nicht dagegen, dass der Gesetzge-
ber die Ergebnisse von Koalitionsverhandlungen zum An-
knüpfungspunkt gesetzlicher Regelungen nimmt. 

Die Tariftreueregelung berührt auch nicht die Bestands- und 
Betätigungsgarantie der Koalitionen. Die Regelung führt ins-
besondere nicht zu einer staatlichen Normsetzung in einem 
Bereich, in dem den tarifautonom gesetzten Absprachen der 
Sozialpartner ein Vorrang zukommt. Die örtlichen tarifver-

traglichen Entgeltabreden werden nicht kraft staatlicher Gel-
tungsanordnung Inhalt der Arbeitsverträge der bei der Auf-
tragsausführung eingesetzten Mitarbeiter, sondern nach indi-
vidualvertraglicher Umsetzung der Tariftreueverpflichtung 
durch den Arbeitgeber. 

Die Tariftreueregelung verletzt nicht Art. 12 Abs. 1 GG. Der 
Eingriff in die Berufsfreiheit ist verfassungsrechtlich gerecht-
fertigt. Zwar betrifft die den Bauunternehmen auferlegte Ta-
riftreuepflicht durch die Einflussnahme auf die Verträge mit 
Arbeitnehmern und Geschäftspartnern einen wichtigen Ge-
währleistungsgehalt der Berufsfreiheit. Das Gewicht des Ein-
griffs wird jedoch dadurch gemindert, dass die Verpflichtung 
zur Zahlung der Tariflöhne nicht unmittelbar aus einer gesetz-
lichen Anordnung folgt, sondern erst infolge der eigenen Ent-
scheidung, im Interesse der Erlangung eines öffentlichen Auf-
trags eine Verpflichtungserklärung abzugeben. Die Auswir-
kungen der Tariftreuepflicht sind zudem auf den einzelnen 
Auftrag beschränkt. Die rechtfertigenden Gründe, die den Ge-
setzgeber zu der Regelung veranlasst haben, haben demge-
genüber erhebliches Gewicht. Die Erstreckung der Tariflöhne 
auf Außenseiter soll einem Verdrängungswettbewerb über die 
Lohnkosten entgegenwirken, die Ordnungsfunktion der Ta-
rifverträge unterstützen und damit zur Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit im Bausektor beitragen. Sie dient dem Schutz 
der Beschäftigung solcher Arbeitnehmer, die bei tarifgebun-
denen Unternehmen arbeiten, und damit auch der Erhaltung 
als wünschenswert angesehener sozialer Standards und der 
Entlastung der bei hoher Arbeitslosigkeit oder bei niedrigen 
Löhnen verstärkt in Anspruch genommenen Systeme der so-
zialen Sicherheit. Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in 
Verbindung mit der Gewährleistung der finanziellen Stabilität 
des Systems der sozialen Sicherung ist ein besonders wichti-
ges Ziel, bei dessen Verwirklichung dem Gesetzgeber gerade 
unter den gegebenen schwierigen arbeitsmarktpolitischen Be-
dingungen ein relativ großer Entscheidungsspielraum zuge-
standen werden muss. Dieser Gemeinwohlbelang, dem die 
Tariftreueregelung Rechnung zu tragen versucht, besitzt eine 
überragende Bedeutung. 

c) Die beabsichtigte Tariftreueregelung im Bayerischen Verga-
begesetz verstößt auch nicht gegen Primärrecht, insbesondere 
nicht gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union (AEUV), dem ein Geltungsvorrang gegenüber 
nationalem Recht zukommt. 

aa) Die Tariftreueklausel berücksichtigt die Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Der EuGH hat 
in seiner Entscheidung vom 3. April 2008 (Rs. C-346/06, 
Dirk Rüffert ./. Land Niedersachsen) für den Bereich der 
Bauwirtschaft zu der Frage der Vereinbarkeit landesver-
gaberechtlicher Tariftreueregelungen mit dem Unions-
recht entschieden, dass eine Vereinbarkeit nur gegeben 
ist, wenn die Festlegungen der Richtlinie 96/71/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. De-
zember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern 
im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen beach-
tet werden. Voraussetzung nach der Entsenderichtlinie 
ist, dass der jeweilige Tarifvertrag für alle Unternehmen 
allgemein wirksam ist. Darüber hinausgehende Anforde-
rungen, wie die Einhaltung der örtlichen Tarifverträge, 
schränken den nach Art. 56 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (AEUV) von den 
Mitgliedstaaten zu gewährleistenden freien Dienstleis-
tungsverkehr in unzulässiger Weise ein. 

Die Tariftreuepflicht kann folglich im Einklang mit dem 
„Rüffert-Urteil“ des EuGH bei öffentlichen Aufträgen 
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eingefordert werden, wenn die betroffenen Unternehmen 
durch einen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz für 
allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrag gebunden 
sind. 

bb) Ebenfalls im Einklang mit Europarecht steht die Einfüh-
rung einer Tariftreuepflicht bei öffentlichen Aufträgen 
über Personenverkehrsdienste in dem Bayerischen Ver-
gabegesetz. Aufgrund der Sonderregel des Art. 58 Abs. 1 
AEUV und des sekundärrechtlich im Sektor ÖPNV zu-
lässigen Erfordernisses der Niederlassung im Aufnah-
memitgliedstaat sind die Rechtsausführungen des EuGH 
im „Rüffert-Urteil“ nicht auf den Verkehrsbereich über-
tragbar. Daher gilt in diesem Bereich weder die Dienst-
leistungsfreiheit gem. Art. 56, 57 AEUV noch die Richt-
linie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienst-
leistungen (Entsenderichtlinie 96/71/EG). 

Für die Zulässigkeit von Tariftreueregelungen bei Auf-
trägen über Personenverkehrsdienste lässt sich zudem die 
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über öf-
fentliche Personenverkehrsdienste auf Schiene und Stra-
ße und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 
1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. L 315 
vom 3. Dezember 2007, S. 1) heranziehen. Die Verord-
nung (EG) Nr. 1370/2007 enthält zwar keine konkrete 
Ermächtigung des Auftraggebers, den Bietern im Rah-
men eines wettbewerblichen Vergabeverfahrens die Ein-
haltung bestimmter Tarifverträge vorzuschreiben, dem 
Erwägungsgrund Nr. 17 ist jedoch zu entnehmen, dass 
der europäische Gesetzgeber von der Zulässigkeit auch 
solcher sozialen Kriterien ausgeht. Die Mitgliedstaaten 
können zur Gewährleistung transparenter und vergleich-
barer Wettbewerbsbedingungen zwischen den Betreibern 
und zur Verringerung des Risikos von Sozialdumping 
besondere soziale Normen und Dienstleistungsqualitäts-
normen vorschreiben. Daher ist im Anwendungsbereich 
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 von der Zulässig-
keit von Tariftreueverpflichtungen auszugehen. 

Die für den Bereich der öffentlichen Personenverkehrs-
dienste vorgesehene vergabespezifische Pflicht zur Ein-
haltung von in Bayern geltenden Tarifverträgen stellt 
auch keine Behinderung der europarechtlichen Nieder-
lassungsfreiheit dar. Solche Bedingungen in Vergabever-
fahren betreffen keine Organisations- oder Ordnungsvor-
schriften für die Niederlassung. Die Niederlassungsfrei-
heit bezweckt nicht die Freistellung von tätigkeitsbezo-
genen Regulierungen, die alle Marktanbieter in gleicher 
Weise treffen. Dies ist bei einer landesgesetzlichen Tarif-
treueregelung der Fall, weil damit weder eine versteckte 
noch eine indirekte Diskriminierung von Bewerbern aus 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union hin-
sichtlich der Niederlassungsfreiheit oder in sonstiger 
Weise verursacht wird. 

 
2. Mindestlohnregelung 

Die verfassungsrechtliche Frage, ob der Freistaat auch die Gesetz-
gebungskompetenz zum Erlass einer Mindestentlohnungsver-
pflichtung im Vergaberecht hat, wie sie in Art. 3 Abs. 3 des Baye-
rischen Vergabegesetzes normiert werden soll, kann im Lichte der 
Entscheidungen des BVerfG vom 11. Juli 2006 zum Berliner 
Vergabegesetz und des BayVerfGH vom 20. Juni 2008 zum Baye-
rischen Bauaufträge-Vergabegesetz ebenfalls bejaht werden. 

Gegen diese Beurteilung steht auch nicht die Entscheidung des 
BayVerfG vom 3. Februar 2009, Az.: VF.-11-IX-0, nach welcher 
die gesetzlichen Voraussetzungen für die Zulassung eines Volks-
begehrens über den „Entwurf eines Bayerischen Gesetzes über die 
Festsetzung des Mindestlohnes (Bayerisches Mindestlohngesetz – 
BayMiLoG)“ zur Einführung von Mindestlöhnen auf Landesebene 
nicht gegeben waren, weil der Bund von seiner konkurrierenden 
Gesetzgebungskompetenz gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 des 
Grundgesetzes im Hinblick auf die Festlegung von Mindestlöhnen 
erschöpfend Gebrauch gemacht hat. 

Zwar ist eine Mindestentlohnungsregelung keine klassische ver-
gabespezifische Regelung, sondern eine in das tarifliche System 
der angemessenen Lohnfindung eingreifende Regelung im Bereich 
der Arbeitsbedingungen von abhängig Beschäftigten, jedoch 
handelt es sich bei der hier beabsichtigten Regelung nicht um eine 
klassische Mindestlohnregelung, die gleichsam gesamthaft das 
tarifliche System der Lohnfindung überformen soll, sondern um 
eine Vergaberegelung, die prospektive Auftragnehmer verpflich-
ten soll, bei der Leistungserbringung ihren insoweit eingesetzten 
Arbeitnehmern einen Mindestlohn von 8,50 Euro zu zahlen. Die 
Konstellation ähnelt insofern der zwei Tariftreueklauseln, die in 
Art. 3 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Vergabegesetzes geregelt 
werden, und für die das BVerfG in seiner Entscheidung vom 
11. Juli 2006 zum Berliner Vergabegesetz und der BayVerfGH in 
seiner Entscheidung vom 20. Juni 2008 zum Bayerischen Bauauf-
träge-Vergabegesetz keinen Widerspruch zur Kompetenzordnung 
des Grundgesetzes gesehen haben. 

(vgl. zur Gesetzgebungskompetenz des Landesgesetzgebers zum 
Mindestlohn auch in der Begründung zu § 1 (Gesetz zur Durchset-
zung eines Mindestlohns in Bayern (Bayerisches Mindestlohnge-
setz – BayMinLohnG)) unter „Allgemeines“ bei Nr. 5) 

 

Im Einzelnen: 

Zu Art. 1: Anwendungsbereich 

Um den Anwendungsbereich des Bayerischen Vergabegesetzes 
möglichst groß zu halten, wird an die Regelungen des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) angeknüpft. Danach 
gilt das Bayerische Vergabegesetz für öffentliche Aufträge gemäß 
§ 99 GWB von öffentlichen Auftraggebern im Sinn § 98 GWB, 
unabhängig von den Schwellenwerten gemäß § 100 GWB. 

Öffentliche Aufträge sind nach § 99 Abs. 1 GWB entgeltliche 
Verträge von öffentlichen Auftraggebern mit Unternehmen über 
die Beschaffung von Leistungen, die Liefer-, Bau- oder Dienstleis-
tungen zum Gegenstand haben, Baukonzessionen und Auslo-
bungsverfahren, die zu Dienstleistungsaufträgen führen sollen. 

Öffentliche Auftraggeber sind nach der Definition des § 98 GWB: 

1. Gebietskörperschaften sowie deren Sondervermögen, 

2. andere juristische Personen des öffentlichen und des privaten 
Rechts, die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im 
Allgemeininteresse liegende Aufgaben nichtgewerblicher Art 
zu erfüllen, wenn Stellen, die unter Nr. 1 oder 3 fallen, sie 
einzeln oder gemeinsam durch Beteiligung oder auf sonstige 
Weise überwiegend finanzieren oder über ihre Leitung die 
Aufsicht ausüben oder mehr als die Hälfte der Mitglieder ei-
nes ihrer zur Geschäftsführung oder zur Aufsicht berufenen 
Organe bestimmt haben. Das Gleiche gilt dann, wenn die 
Stelle, die einzeln oder gemeinsam mit anderen die überwie-
gende Finanzierung gewährt oder die Mehrheit der Mitglieder 
eines zur Geschäftsführung oder Aufsicht berufenen Organs 
bestimmt hat, unter Satz 1 fällt, 
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3. Verbände, deren Mitglieder unter Nr. 1 oder 2 fallen, 

4. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die 
auf dem Gebiet der Trinkwasser- oder Energieversorgung 
oder des Verkehrs tätig sind, wenn diese Tätigkeiten auf der 
Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten 
ausgeübt werden, die von einer zuständigen Behörde gewährt 
wurden, oder wenn Auftraggeber, die unter Nr. 1 bis 3 fallen, 
auf diese Personen einzeln oder gemeinsam einen beherr-
schenden Einfluss ausüben können, 

5. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts 
sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts, soweit sie 
nicht unter Nr. 2 fallen, in den Fällen, in denen sie für Tief-
baumaßnahmen, für die Errichtung von Krankenhäusern, 
Sport-, Erholungs- oder Freizeiteinrichtungen, Schul-, Hoch-
schul- oder Verwaltungsgebäuden oder für damit in Verbin-
dung stehende Dienstleistungen und Auslobungsverfahren 
von Stellen, die unter Nr. 1 bis 3 fallen, Mittel erhalten, mit 
denen diese Vorhaben zu mehr als 50 v. H. finanziert werden, 

6. natürliche oder juristische Personen des privaten Rechts, die 
mit Stellen, die unter die Nr. 1 bis 3 fallen, einen Vertrag über 
eine Baukonzession abgeschlossen haben, hinsichtlich der 
Aufträge an Dritte. 

 

Zu Art. 2: Vergabegrundsätze 

Art. 2 entspricht Art. 2 Abs. 1 des Bayerischen Bauaufträge-Ver-
gabegesetzes vom 28. Juni 2000 (GVBl S. 364, BayRS 73-0-1), 
geändert durch Gesetz vom 27. November 2007 (GVBl S. 787). 
Das BayBauVG ist durch § 6 des Gesetzes vom 22. Dezember 
2009 am 1. Januar 2010 außer Kraft getreten (GVBl S. 300). 

 

Zu Art. 3: Tariftreue und Mindestentlohnung; Nachunternehmer 

(Vorbemerkung zu Abs. 1 und 2: 

vgl. zur Gesetzgebungskompetenz des bayerischen Gesetzgebers 
zu Tariftreueregelungen in einem Bayerischen Vergabegesetz und 
zur Grundrechtskonformität solcher Regelungen unter „Allgemei-
nes“ bei 1) a) und b)) 

Abs. 1: 

Mit der Vorschrift wird eine europarechtskonforme Tariftreuere-
gelung geschaffen, die in nicht diskriminierender Weise den Vor-
gaben der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von 
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 
(Richtlinie 96/71/EG) und deren Umsetzung durch das Arbeit-
nehmer-Entsendegesetz (AEntG) vom 20. April 2009 (BGBl. I S. 
799), zuletzt geändert durch Art. 1c des Gesetzes vom 25. No-
vember 2012 (BGBl. 2012 II S. 1381), Rechnung trägt. 

(vgl. zu den Einzelheiten von Tariftreueregelungen für Branchen 
mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen nach dem AEntG unter 
„Allgemeines“ bei 1) c) aa)) 

Abs. 2: 

Die bei Ausschreibungen von Leistungen des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV) vom Bieter verlangte Erklärung, seine 
Arbeitnehmer bei der Ausführung der Leistungen nach den jeweils 
in Bayern von den Tarifvertragsparteien ausgehandelten und 
geltenden Lohntarifen zu bezahlen, verstößt weder gegen die 
Dienstleistungsfreiheit gemäß der Art. 56 und 57 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), noch 

gegen die Niederlassungsfreiheit gemäß Art. 49 AEUV. Tarif-
treueklauseln für den ÖPNV stehen mit dem europäischen Recht 
in Einklang. 

(vgl. zu den Einzelheiten zur Tariftreueregelungen im Verkehrs-
sektor unter „Allgemeines“ bei 1) c) bb)) 

Abs. 3: 

Satz 1 legt für alle Vergabefälle eine Mindestentlohnung nach 
dem Bayerischen Mindestlohngesetz fest. Die Verpflichtung der 
Unternehmen, ihren bei der Erfüllung öffentlicher Aufträge einge-
setzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mindestens einen 
Stundenlohn von 8,50 Euro brutto zu zahlen, findet ihre Begrün-
dung darin, dass nur so eine existenzsichernde Bezahlung der 
Arbeitskräfte gewährleistet ist und der Staat nicht durch ansonsten 
erforderliche ergänzende Zahlungen an die Arbeitskräfte indirekt 
die Unternehmen, die Niedriglöhne zahlen, subventioniert. Außer-
dem wird ein auf dem Rücken niedrig qualifizierter Arbeitnehmer 
ausgetragener Niedriglohnwettbewerb verhindert. Darüber hinaus 
stärkt die Mindestentlohnungsvorgabe im Vergaberecht auch das 
Lohnniveau im Bereich niedrigqualifizierter Arbeit insgesamt, 
ohne dabei direkt in die Autonomie der Arbeitsvertrags- und 
Tarifparteien einzugreifen. Schließlich trägt die Mindestentloh-
nung zur Erhaltung sozialer Mindeststandards bei und damit zur 
Entlastung der bei hoher Arbeitslosigkeit oder bei niedrigen Löh-
nen verstärkt in Anspruch genommenen Systeme der sozialen 
Sicherheit. 

Ein vergabespezifischer Mindestlohn verhindert, dass sich Unter-
nehmen im Wettbewerb um öffentliche Aufträge durch unbe-
grenztes Unterbieten bei den Arbeitskosten Vorteile verschaffen 
können, die zu Lasten ihrer Beschäftigten gehen. Zugleich wird 
mit dem Mindestentgelt ein Vergütungsniveau bestimmt, das den 
Unternehmen und ihren Beschäftigten auch außerhalb von öffent-
lichen Aufträgen eine Orientierungshilfe sein kann. 

(vgl. zu den Einzelheiten eines Mindestlohns unter „Allgemeines“ 
bei 2) und in der Begründung zu § 1 (Gesetz zur Durchsetzung 
eines Mindestlohns in Bayern (Bayerisches Mindestlohngesetz – 
BayMinLohnG)) unter „Allgemeines“ und unter „Im Einzelnen“ 
zu Art. 7 Abs. 1 „Festsetzung des Mindestlohns“) 

Die Erstreckung des vergabespezifischen Mindestlohns auch auf 
Unternehmen mit Sitz im Ausland nach Satz 2 erfüllt eine Vorga-
be europäischen Sekundärrechts. 

Abs. 4: 

Nach Abs. 4 ist bei der Vergabe von Leistungen über die Länder-
grenzen hinaus von der Vergabestelle eine Einigung mit den betei-
ligten anderen Vergabestellen der anderen Länder über die Anfor-
derungen an die Tariftreue und den Mindestlohn zu erzielen. Eine 
solche Regelung findet sich auch in § 1 Abs. 5 des Berliner Aus-
schreibungs- und Vergabegesetzes (BerlAVG) vom 5. Juni 2012 
(GVBl S. 159 vom 16. Juni 2012). 

Abs. 5: 

In der Vorschrift werden die Anforderungen an die Weitergabe 
von Aufträgen an Nachunternehmer geregelt. Bei dem Einsatz von 
Nachunternehmern treffen den Auftragnehmer die in Abs. 5 näher 
ausgeführten Pflichten. 

Abs. 6: 

Abs. 6 greift die Grundregel auf, dass alles, was im sachlichen 
Zusammenhang mit der konkret nachgefragten Leistung steht und 
in der Leistungsbeschreibung niedergelegt ist, auch verlangt wer-
den darf. 
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Die Bestimmung entspricht § 1 Abs. 7 des Berliner Ausschrei-
bungs- und Vergabegesetzes (BerlAVG) vom 5. Juni 2012 (GVBl. 
S. 159 vom 16. Juni 2012). 
 
Zu Art. 4: Wertung unangemessen niedriger Angebote 

Diese Regelung steht in engem Zusammenhang mit den Regelun-
gen des Art. 3, weil ein Angebot, bei dem Zweifel an der Ange-
messenheit bestehen, den Verdacht in sich trägt, nicht kostende-
ckend bzw. in den Personalkosten unter Missachtung der tarifli-
chen Verpflichtungen kalkuliert zu sein. Dem Bieter ist dann eine 
Frist zur Vorlage seiner Kalkulationsunterlagen zu setzen, damit 
sich der Auftraggeber von der Ordnungsgemäßheit der Preisbe-
rechnungen des Bieters überzeugen kann. Kommt der Bieter der 
Vorlagepflicht nicht nach, ist sein Angebot zwingend auszuschlie-
ßen, da dieser Bieter als unzuverlässig einzustufen ist. 
 
Zu Art. 5: Nachweise 

Die Regelung soll der Bekämpfung der Schwarzarbeit dienen. 
 
Zu Art. 6: Kontrolle 

Die Vorschrift führt das Recht auf Kontrollen durch die öffentli-
chen Auftraggeber ein, um die Einhaltung der Auflagen und 
Pflichten, die das Bayerische Vergabegesetz den Auftragnehmern 
auferlegt, zu überprüfen, legt den Umfang fest, was kontrolliert 
werden darf, und die Unternehmen vorzulegen haben. Dazu rich-
ten die öffentlichen Auftraggeber Kontrollgruppen ein. 

Die Regelung ist in ihrer Ausführlichkeit notwendig, um die sich 
um einen öffentlichen Auftrag bewerbenden Unternehmen von 
dem Durchsetzungswillen des Gesetzgebers zu überzeugen.  

Zu Art. 7: Sanktionen 

Abs. 1 und 2 der Vorschrift stellen klar, dass der Verstoß gegen 
die im Bayerischen Vergabegesetz niedergelegten Pflichten nach 
Art. 3 Abs. 1 bis 3 und 5 für das jeweils betroffene Unternehmen 
massive Strafen nach sich zieht. So wird in Abs. 1 eine Vertrags-
strafe festgelegt und in Abs. 2 das sofortige Kündigungsrecht 
normiert. 

Abs. 3 regelt darüber hinaus die Dauer der Frist bis zu der Unter-
nehmen von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden kön-
nen, die gegen ihre aus dem Gesetz folgenden Verpflichtungen 
verstoßen haben. Dabei wird durch die Formulierung sicherge-
stellt, dass alle, also auch alle Subunternehmen, denen ein Verstoß 
nachgewiesen wurde, von der Regelung betroffen sind. 

 

Zu § 3: Inkrafttreten 

§ 3 regelt das Inkrafttreten des Bayerischen Mindestlohngesetzes 
und des Bayerischen Vergabegesetzes.   
 


